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Zweite Ordnung zur Änderung der 
Ordnung über die Durchführung der Prüfungen  

zum Erhalt der Leistungsnachweise im Zweiten Abschnitt des Studiengangs 
Medizin an der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster 
(Prüfungsordnung) 

vom 24. Oktober 2005 
vom 31. Mai 2011 

 
Aufgrund des § 60 Abs. 1 Satz des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz-HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 1. Januar 2007 ( GV. 
NRW. S. 474) und § 27 Abs. 1 der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) in der Fassung vom 
27.Juni 2002 (BGBl. S. 2405) hat  die Medizinische Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität 
die folgende Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Ordnung über die Durchführung der Prüfungen zum Erhalt der Leistungsnachweise im Zweiten 
Abschnitt des Studiengangs Medizin an der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster (Prüfungsordnung) vom 24. Oktober 2005 (AB Uni 2005/14), zuletzt geändert 
durch Ordnung vom 19. September 2007 (ab Uni 2007/20), wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Anzahl der Prüfungsaufgaben pro Fach oder Querschnittsbereich an einer Fachmo-
dulprüfung wird durch Beschluss des Fachbereichsrates festgelegt und durch Aushang im 
Institut für Ausbildung und Studienangelegenheiten bekanntgegeben.“ 

 
Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 01. Juni 2011 in Kraft. 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Medizinischen Fakultät vom 10. Mai 
2011. 
 
Münster, den 31. Mai 2011  Die Rektorin 
  
 
 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von Sat-
zungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 31. Mai 2011  Die Rektorin 
 
 
  
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Dritte Ordnung 
zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen  

für das Didaktische Grundlagenstudium Mathematik im Rahmen des  
Bachelorstudiengangs  

mit Ausrichtung auf schulische und außerschulische Bildungsarbeit  
mit Kindern und Jugendlichen (KiJu)  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität  
vom 24. Mai 2011 

 
 

Artikel I 
 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das didaktische Grundlagenstudium haben 
folgende aktuelle Fassung: 

 
1. 

(1) Prüfungsrelevante Leistungen können auch ganz oder teilweise im Multiple-Choice-
Verfahren abgeprüft werden. Bei Prüfungen, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren 
abgelegt werden, sind jeweils allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Die 
Prüfungsaufgaben müssen auf die für das Modul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein 
und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei der Aufstellung der 
Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die 
Prüfungsaufgaben sind vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, 
ob sie, gemessen an den Anforderungen der für das Modul erforderlichen Kenntnisse, 
fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Bei der 
Bewertung ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die 
Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings 
auswirken. 

Multiple-Choice-Prüfungen 

Eine Prüfung, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, 
wenn der Prüfling mindestens 50 Prozent der gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend 
beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 10 Prozent die durchschnittliche Prüfungsleistung aller an der betreffenden 
Prüfung teilnehmenden Prüflinge unterschreitet. 
(2) Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend 
beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note  

„sehr gut“, wenn er mindestens 75 Prozent,  
„gut“, wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent, 
„befriedigend“, wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent, 
„ausreichend“, wenn er keine oder weniger als 25 Prozent der darüber hinaus 
gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 

(3) Für prüfungsrelevante Leistungen, die nur teilweise im Multiple-Choice-Verfahren 
durchgeführt werden, gelten die oben aufgeführten Bedingungen analog. Die Gesamtnote 
wird aus dem gewogenen arithmetischen Mittel des im Multiple-Choice Verfahren 
absolvierten Prüfungsteils und dem normal bewerteten Anteil gebildet. 
 

2

Der Studienverlaufsplan und die Modulbeschreibungen für das Didaktische 
Grundlagenstudium Mathematik haben folgende aktuelle Fassung: 

. Studienverlaufsplan und Modulbeschreibungen 
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Studiennetzplan Bachelor/Master – Didaktische Grundlagen Mathematik 
 Modul Semester SWS LP Veranstaltungen Nachweis 

bzw. 
Prüfung 

B
ac

he
lo

rp
ha

se
 

Bachelormodul: 
Didaktische 
Grundlagen I 

1. 5 7 
Einführung: Lernen und 
Anwenden von Arithmetik 

Klausur 

2. 

2 2 Didaktik des Sachrechnens -- 

5 7 
Einführung: Lernen und 
Anwenden von Geometrie 

Klausur 

 4 Modulabschlussprüfung 
benotete 
Klausur 

M
as

te
r-

ph
as

e Mastermodul: 
Didaktische 

Grundlagen II 

7. 
2 2 Mathematiklernen Klausur 

2 3 
Seminar: Spezielle Fragen 
der Mathematikdidaktik 

Referat 

8. 4 5 
Vertiefung: Lernen und 
Anwenden von Arithmetik 

benotete 
Klausur 

 
1. Die angegebene Reihenfolge der Fachsemester gilt für Studierende, die im WS ihr 

Studium beginnen. Für Studierende, die ihr Studium in einem SS beginnen, ändert 
sich die Reihenfolge der Fachsemester entsprechend. 

2. Für das Seminar „Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik“ ist eine Anmeldung im 
vorangehenden Semester erforderlich. 

734



 
Bachelor: KJ - Didaktische Grundlagen Mathematik 
 

Bezeichnung: 
Bachelormodul: Didaktische Grundlagen I 
Inhalt und Qualifikationsziele:  

Inhalt: 
• mathematisches Problemlösen und Heuristik, erörtert an klassischen 

arithmetischen und geometrischen Problemen und an unterrichtstypischen 
Problemen, 

• Darstellungsweisen von Mathematik, insbesondere didaktische Visualisierungen, 
• verschiedene Argumentationsniveaus für arithmetische und geometrische 

Sachverhalte, 
• Reflexion der Arithmetik und Geometrie im Bereich der mathematischen 

Grundbildung, insbesondere Fragen der Zahldarstellung und des Zahlbegriffs im 
Bereich der natürlichen Zahlen und im Bereich der Bruchzahlen, sowie Fragen der 
Topologie, der euklidischen Geometrie und der Abbildungsgeometrie, 

• fächerübergreifende Anwendungen der Arithmetik und Geometrie zur Erschließung 
der Wirklichkeit, insbesondere bei alltagsnahen Problemen, und Größen, 

• theoretische Ansätze zum geometrischen Denken, zu visuellen 
Wahrnehmungsfähigkeiten und zur Raumvorstellung, 

• Probleme der mathematischen Modellbildung im Bereich des Sachrechnens und in 
anderen Fächern, 

• exemplarische historische Bezüge zur Geschichte der Mathematik und der 
mathematischen Bildung und 

• Hinweise zur gesellschaftlichen und kulturellen Bedeutung der Mathematik.  
 

Qualifikationsziele:  
Die Studierenden sollen  
• arithmetische und geometrische Sachverhalte aus dem Bereich mathematischer 

Grundbildung darstellen und hinterfragen können und zwischen verschiedenen 
didaktischen Modellen dieser Sachverhalte im Sinne der mathematischen 
Grundbildung begründet abwägen können, 

• sich in einfache fachliche Hintergründe der mathematischen Grundbildung 
hineinfinden können, 

• mathematische Beweise nachvollziehen und mathematische Begründungen auf 
verschiedenen Niveaus eigenständig geben und didaktisch bewerten können, 

• die Ästhetik und Funktionalität der Geometrie bei Themen aus verschiedenen 
Schulfächern erfassen und beschreiben können, 

• besondere Lernmittel für den Erwerb mathematischer Kompetenzen (insbesondere 
im Anfangsunterricht) kennen und deren praktischen Nutzen erkennen können, 

• Möglichkeiten und Probleme des entdeckenden Lernens und des handelnden 
Lernens im Bereich der mathematischen Grundbildung erfassen können, 

• mathematische Probleme und mathematikhaltige Sachprobleme bei Reflexion 
heuristischer Strategien lösen können und sich in die Rolle der Lehrerin bzw. des 
Lehrers beim Problemlösen der Lernenden hineindenken können, 

• Fragen der mathematischen Modellbildung (auch in anderen Fächern) und Fragen 
der Behandlung von Größen im Unterricht bearbeiten können, 

• mathematikbezogene Fehler und Fehlvorstellungen analysieren können und 
konstruktive Gegenmaßnahmen aufzeigen können und 
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• mathematikdidaktische Probleme im Team bearbeiten können. 
 

Funktion des Moduls für den gesamten Studienverlauf: 
Die grundlegenden didaktischen Kompetenzen der Studierenden für Arithmetik, Geometrie 
und Sachrechnen sollen entwickelt werden. Die dazu notwendigen fachlichen 
Voraussetzungen sollen ebenfalls aufgebaut werden. Damit soll die Basis für 
eigenständige Vertiefungen der Studierenden im Masterstudium geschaffen werden. 

Verwendbarkeit des Moduls: 
Bachelor: KJ – Didaktische Grundlagen 
Status: 
Pflichtmodul 
Voraussetzungen: 
keine 
Turnus: 
WS und SS, beginnt jedes WS neu 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
Die Modulnote bildet die Bachelornote für die didaktischen Grundlagen Mathematik. 
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Veranstaltungsart 
1. Vorlesung: 
Didaktische Grundlagen – Einführung: Lernen und Anwenden von Arithmetik 
 

SWS: 
5 (Vorlesung 4 SWS, Übung 1 SWS) 
LP: 
7 
Fachsemester: 
1. 
Studienleistungen: 
Übungen und Klausur (unbenotet) 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen: 
keine 

Veranstaltungsart  
2. Vorlesung:  
Didaktik des Sachrechnens 
 

SWS: 
2 
LP: 
2 
Fachsemester:  
2. 
Studienleistungen:  
-- 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen: 
keine 

Veranstaltungsart  
3. Vorlesung:  
Didaktische Grundlagen – Einführung: Lernen und Anwenden von Geometrie 
 

SWS: 
5 (Vorlesung 4 SWS, Übung 1 SWS) 
LP:  
7 
Fachsemester: 
2. 
Studienleistungen: 
Übungen und zweistündige Klausur (unbenotet) 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen: 
keine 
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Veranstaltungsart 
Modulabschlussprüfung 
 

LP: 
4 
Fachsemester: 
2. 
davon prüfungsrelevant: 
benotete vierstündige Klausur über die Themen aller Veranstaltungen des Moduls 
Voraussetzungen: 
je eine Scheinunterschrift aus der 1. und 3. Vorlesung 

Gesamt: 12 SWS; 20 LP; 1. und 2. Fachsemester* 
*Die angegebene Reihenfolge der Fachsemester gilt für Studierende, die im WS ihr Studium beginnen. 
Für Studierende, die im SS ihr Studium beginnen, ändert sich die Reihenfolge der Fachsemester 
entsprechend. 

 

 
Artikel II 

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Mathematik 
und Informatik der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 22.12.2010. 
 
Münster, den 24. Mai 2011     Die Rektorin  

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität 
über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 
23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 24. Mai 2011     Die Rektorin  

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Zweite Ordnung 
zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 

für das Fach Mathematik 
im Rahmen des Bachelorstudiengangs 

mit Ausrichtung auf schulische und außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen 

vom 24. Mai 2011 
 

Artikel I 
 
Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Fach Mathematik im Rahmen des 
Bachelorstudiengangs mit Ausrichtung auf schulische und außerschulische Bildungsarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen haben folgende aktuelle Fassung: 
 
1. 
 

Multiple-Choice-Prüfungen 

(1) Prüfungsrelevante Leistungen können auch ganz oder teilweise im Multiple-Choice-
Verfahren abgeprüft werden. Bei Prüfungen, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren 
abgelegt werden, sind jeweils allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Die 
Prüfungsaufgaben müssen auf die für das Modul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein 
und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei der Aufstellung der 
Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die 
Prüfungsaufgaben sind vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, 
ob sie, gemessen an den Anforderungen der für das Modul erforderlichen Kenntnisse, 
fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Bei der 
Bewertung ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die 
Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings 
auswirken. 
Eine Prüfung, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, 
wenn der Prüfling mindestens 50 Prozent der gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend 
beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 10 Prozent die durchschnittliche Prüfungsleistung aller an der betreffenden 
Prüfung teilnehmenden Prüflinge unterschreitet.  
(2) Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend 
beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note: 
„sehr gut“, wenn er mindestens 75 Prozent, 
„gut“, wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent,  
„befriedigend“, wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent,  
„ausreichend“, wenn er keine oder weniger als 25 Prozent der darüber hinaus gestellten 
Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 
(3) Für prüfungsrelevante Leistungen, die nur teilweise im Multiple-Choice-Verfahren 
durchgeführt werden, gelten die oben aufgeführten Bedingungen analog. Die Gesamtnote 
wird aus dem gewogenen arithmetischen Mittel des im Multiple-Choice Verfahren 
absolvierten Prüfungsteils und dem normal bewerteten Anteil gebildet. 
 
2. 
 

Zusatzmodul 

Studierende, die sich im Fach Mathematik mindestens im vierten Fachsemester befinden, 
können auf Antrag ein beliebiges Modul des Faches Mathematik, das im Rahmen des 
Masterstudiengangs mit dem Ziel des Erwerbs des Lehramtes an Grund-, Haupt- und 
Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen an den Gesamtschulen angeboten 
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wird, bereits in der Bachelorphase als sog. „Zusatzmodul“ gemäß § 7a der 
Rahmenprüfungsordnung studieren.  

 

 

 
3. 
Der Studienverlaufsplan und die Modulbeschreibungen haben folgende aktuelle Fassung 

Studienverlaufsplan und Modulbeschreibungen 

 
Studiennetzplan KJ – Mathematik 
 
 Modul Semester 

1 
SWS LP Veranstaltungen Nachweis 

bzw. Prüfung 

B
ac

he
lo

rp
ha

se
 

Mathematik 
und ihre 
Didaktik I 

1. 
5 8 Arithmetik 

benotete 
Klausur 

2 3 
Didaktik der Arithmetik und 
der Bruchrechnung 

Klausur 

2. 3 4 
Kombinatorik und 
Wahrscheinlichkeitstheorie 

Klausur 

Mathematik 
und ihre 
Didaktik II 

2. 4 6 Geometrie 
benotete 
mündliche 
Prüfung 

3. 
2 3 Didaktik der Geometrie Klausur 

4 6 Algebraische Strukturen 
Übungen 
oder Klausur 

Ausgewählte 
Kapitel der 
Mathematik 

4. 
4 4 

Stochastik oder 
Analysis 

Klausur 

2 3 Seminar2: Zahlbereiche 
Referat mit 
Ausarbeitung 

5. 
4 4 

Algebra und Zahlentheorie 
oder  
Ausgewählte Kapitel der 
Geometrie 

-- 

 4 Modulabschlussprüfung 
benotete 
Klausur 

Didaktik der 
Mathematik3 

5. 

2 2 
Didaktik des Sachrechnens mündliche 

Prüfung 

2 3 
1. Seminar: Spezielle Fragen 
der Mathematikdidaktik 

Referat mit 
Ausarbeitung 

5 
Wochen 5 Praxisphase Bericht 

6. 

2 2 
Didaktik der Algebra (HR) oder 
Mathematiklernen (G) 

-- 

2 2 
2. Seminar2: Spezielle Fragen 
der Mathematikdidaktik 

Referat 

2 2 
3. Seminar2: Spezielle Fragen 
der Mathematikdidaktik 

Mitarbeit am 
Referat 

 
2 

bis 
4 

Modulabschlussprüfung 
benotete 
mündliche 
Prüfung 
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M
as

te
rp

ha
se

 

Mastermodul: 
KJ – 
Mathematik4 

7. 

2 3 Mathematiklernen Klausur 

2 2 
Seminar2: Spezielle Fragen 
der Mathematikdidaktik 

Mitarbeit am 
Referat 

3 5 
Seminar: Forschungsansätze 
in der Mathematikdidaktik 

Referat mit 
Ausarbeitung 
(benotet) 

5 
Wochen 5 Praxisphase Bericht 

1. Die angegebene Reihenfolge der Fachsemester gilt für Studierende, die im WS ihr 
Studium beginnen. Für Studierende, die ihr Studium in einem SS beginnen, ändert 
sich die Reihenfolge der Fachsemester entsprechend. 

 
2. Für die Seminare ist eine Anmeldung im vorangehenden Semester erforderlich. 

 
3. Welche Veranstaltungen im Modul „Didaktik der Mathematik“ besucht werden hängt 

von der Wahl der Praxisphasen und der Wahl des Fachs für die Bachelorarbeit ab. Es 
sind 4 Fälle denkbar (s. Modulbeschreibung). Das Thema der Bachelorarbeit im Fach 
Mathematik wird aus diesem Modul gegeben. 

 
4. Die Veranstaltungen im Mastermodul werden in Abhängigkeit von der Wahl der 

Praxisphasen im Fach Mathematik besucht (s. Modulbeschreibung). 
 

 
Bachelor: KJ mit Fach 
Bezeichnung:  
1. Modul: Mathematik und ihre Didaktik I  
Inhalt und Qualifikationsziele: 
 

Inhalt: 
• mathematisch-logische Begriffe und Strukturen und mathematische Beweis-

methoden, die für die Schulmathematik relevant sind und auf die Arithmetik und 
Kombinatorik angewandt werden,  

• mathematisches Problemlösen und Heuristik, erörtert an klassischen arithmetischen 
Problemen und unterrichtstypischen Problemen, 

• Darstellungsweisen von Mathematik, insbesondere Darstellungen in mathematischer 
Sprache und didaktische Visualisierungen, 

• ausgewählte mathematische Beweise, 
• Reflexion der schulischen Arithmetik, insbesondere der Zahldarstellung und des 

Zahlbegriffs im Bereich der natürlichen Zahlen und im Bereich der Bruchzahlen, 
• typische Algorithmen aus der Zahlentheorie, 
• Einführung in alltagsnahe stochastische Probleme und ihre Bearbeitung, 
• exemplarische historische Bezüge zur Geschichte der Arithmetik und des 

Arithmetikunterrichts und Hinweise zur gesellschaftlichen Bedeutung der Arithmetik 
und Stochastik.  

 
Qualifikationsziele: Die Studierenden sollen  
• schulbezogene arithmetische Sachverhalte darstellen und fachlich hinterfragen 

können und zwischen verschiedenen didaktischen Modellen dieser Sachverhalte 
begründet abwägen können, mathematische Beweise nachvollziehen und eigene 
einfache Beweise (formal versus anschaulich) führen können, 

• besondere Lernmittel für den Erwerb arithmetischer Kompetenzen kennen und deren 
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praktischen Nutzen ermessen können, 
• arithmetische Probleme bei Reflexion heuristischer Strategien lösen können und sich 

in die Rolle der Lehrerin bzw. des Lehrers beim Problemlösen der Lernenden 
hineindenken können, 

• Fehler und Fehlvorstellungen aus dem Mathematikunterricht analysieren können und 
konstruktive Gegenmaßnahmen aufzeigen können und mathematische Aktivitäten 
und mathematikdidaktische Erörterungen als Teamwork praktizieren können.  

 
Funktion des Moduls für den gesamten Studienverlauf:  
Die arithmetischen und arithmetikdidaktischen Kompetenzen der Studierenden werden 
so weit entwickelt, dass sie im 3. und 4. Modul vertieft werden können. 

Verwendbarkeit des Moduls:  
Bachelor: KJ mit Fach 
Status:  
Pflichtmodul 
Voraussetzungen: 
keine  
Turnus:  
WS und SS, beginnt jedes WS neu 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls:  
keine  
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote:  
Gleiches Gewicht wie die Noten der anderen Module, nämlich 1/4  
Veranstaltungsart 
1. Vorlesung: 
Arithmetik 
 

SWS:  
5 (Vorlesung 4 SWS, Übung 1 SWS) 
LP:  
8 
Fachsemester:  
1. 
Studienleistungen: 
Übungen und benotete Klausur 
davon prüfungsrelevant: 
Die Note der Klausur ergibt die Modulnote. 
Voraussetzungen:  
keine  

Veranstaltungsart  
2. Vorlesung: 
Didaktik der Arithmetik und der Bruchrechnung 
 

SWS: 
2 
LP:  
3 
Fachsemester: 
1. 
Studienleistungen: 
Klausur (unbenotet) 
davon prüfungsrelevant:  
-- 
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Voraussetzungen: 
keine 

Veranstaltungsart 
3. Vorlesung: 
Kombinatorik und Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie 
 

SWS: 
3 
LP: 
4 
Fachsemester: 
2. 
Studienleistungen: 
Klausur (unbenotet) 
davon prüfungsrelevant:  
-- 
Voraussetzungen:  
keine  

Gesamt: 10 SWS; 15 LP; 1. und 2. Fachsemester* 
*Die angegebene Reihenfolge der Fachsemester gilt für Studierende, die im WS ihr Studium 
beginnen. Für Studierende, die im SS ihr Studium beginnen, ändert sich die Reihenfolge der 
Fachsemester entsprechend. 
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Bachelor: KJ mit Fach 
Bezeichnung:  
2. Modul: Mathematik und ihre Didaktik II  
Inhalt und Qualifikationsziele: 
 

Inhalt: 
• geometrische Begriffe und Strukturen und mathematische Beweismethoden, die für die 

Schulgeometrie relevant sind, 
• mathematisches Problemlösen und Heuristik, erörtert an klassischen geometrischen 

Problemen, an unterrichtstypischen und an alltagsnahen Problemen der Geometrie, 
• ausgewählte Beweise der Geometrie, 
• algebraische Strukturen, die den schulischen Zahlbereichen und der schulischen 

Geometrie gemeinsam sind, 
• typische Veranschaulichungs- und Verfahrensweisen in der Geometrie, 
• theoretische Ansätze zum geometrischen Denken, zu visuellen 

Wahrnehmungsfähigkeiten und zur Raumvorstellung, 
• Reflexion der schulischen Geometrie, insbesondere der ebenen und räumlichen Figuren, 

topologischer, euklidischer und abbildungsgeometrischer Fragestellungen und der 
geometrischen Größenbereiche, 

• exemplarische historische Bezüge zur Geschichte der Geometrie und des 
Geometrieunterrichts und 

• Hinweise zur gesellschaftlichen Bedeutung der Geometrie. 
 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sollen  
• schulbezogene geometrische Sachverhalte darstellen und fachlich hinterfragen können, 
• geometrische Beweise nachvollziehen und einfache Beweise eigenständig führen 

können, 
• besondere Lernmittel für den Erwerb geometrischer Kompetenzen kennen und deren 

praktischen Nutzen ermessen können, 
• didaktische Prinzipien, insbesondere das didaktische Prinzip des handelnden Lernens 

und das Prinzip des entdeckenden Lernens konkretisieren können und die Rollen des 
Lernenden und des Lehrenden dabei reflektieren können, 

• die Ästhetik und Funktionalität der Geometrie erfassen können und 
• geometrische und geometriedidaktische Aktivitäten als Teamwork praktizieren können. 

 
Funktion des Moduls für den gesamten Studienverlauf:  
Die geometrischen und geometriedidaktischen Kompetenzen der Studierenden werden so 
weit entwickelt, dass sie im 3. und 4. Modul vertieft werden können.  

Verwendbarkeit des Moduls:  
Bachelor: KJ mit Fach  
Status:  
Pflichtmodul 
Voraussetzungen: 
keine  
Turnus:  
SS und WS, beginnt jedes SS neu 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
Gleiches Gewicht wie die Noten der anderen Module, nämlich 1/4 
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Veranstaltungsart  
1. Vorlesung:  
Geometrie  

SWS: 
4 (Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS) 
LP: 
6 
Fachsemester: 
2. 
Studienleistungen: 
Übungen und in der Regel mündliche Prüfung (benotet), 
ersatzweise Übungen und Klausur (benotet) 
davon prüfungsrelevant: 
Die Note der Klausur bzw. der mündlichen Prüfung ergibt die Modulnote. 
Voraussetzungen: 
keine  

Veranstaltungsart 
2. Vorlesung: 
Didaktik der Geometrie 
 

SWS: 
2 
LP: 
3 
Fachsemester: 
3. 
Studienleistungen: 
Klausur (unbenotet) 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen:  
keine 

Veranstaltungsart 
3. Vorlesung: 
Algebraische Strukturen der Zahlbereiche und der Geometrie 
 

SWS: 
4 (Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS) 
LP: 
6 
Fachsemester: 
3. 
Studienleistungen:  
Übungen oder Klausur (unbenotet) 
davon prüfungsrelevant:  
-- 
Voraussetzungen:  
1. Vorlesung dieses Moduls oder ersatzweise 1. Vorlesung des 1. Moduls  

Gesamt: 10 SWS; 15 LP; 2. und 3. Fachsemester* 
*Die angegebene Reihenfolge der Fachsemester gilt für Studierende, die im WS ihr Studium 
beginnen. Für Studierende, die im SS ihr Studium beginnen, ändert sich die Reihenfolge der 
Fachsemester entsprechend. 
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Bachelor: KJ mit Fach 
Bezeichnung: 
3. Modul: Ausgewählte Kapitel der Mathematik 
Inhalt und Qualifikationsziele: 
 

Inhalt: 
• Vertiefung in Begriffe, Aussagen und Methoden der Algebra/Zahlentheorie oder der 

Geometrie und in Begriffe, Aussagen und Methoden der Stochastik oder der Analysis, 
• systematische Analyse und Reflexion von wichtigen Fragestellungen der 

Schulmathematik, speziell aus den Bereichen Algebra, Geometrie und Stochastik, 
• mathematische Hintergründe für grundlegende Inhalte der Schulmathematik, 

insbesondere für die Teilbarkeitslehre,  
• bedeutende Problemstellungen aus der Geschichte der Algebra bzw. der Geometrie 

oder der Stochastik und deren Lösungen und 
• Entwicklung von Modellen zur Mathematisierung von Sachverhalten der 

Alltagswirklichkeit, vornehmlich in der Stochastik, aber auch in der Algebra und der 
Geometrie. 

 
Qualifikationsziele:  
Die Studierenden sollen  
• mathematische Begriffe in theoretische Zusammenhänge einordnen können und für 

die Begriffe Beispiele und Gegenbeispiele nennen und begründet erläutern können, 
• wichtige mathematische Sätze kennen, deren Beweise nachvollziehen und diese 

Beweise fundiert und detailliert erläutern können, 
• mathematische Erkenntnisse eigenständig entdecken können, 
• Beweise einfacher mathematischer Aussagen eigenständig entwickeln und führen 

können, 
• wichtige Problemstellungen aus der Geschichte der Mathematik korrekt referieren 

können, 
• die gesellschaftliche Bedeutung exemplarischer mathematischer Entwicklungen 

erörtern können, 
• die mathematische Sprache beherrschen und mit ihr sicher argumentieren können, 
• die mathematischen Hintergründe konkreter Inhalte der Schulmathematik erläutern 

können und die entsprechenden Bezüge zwischen Fachwissenschaft und 
Schulmathematik deutlich herausstellen können, 

• sich selbständig und problembewusst in fachliche Hintergründe der Schulmathematik 
einarbeiten können und 

• Kompetenz im Vortragen mathematischer Sachverhalte und in der interaktiven 
Entwicklung mathematischen Wissens gewinnen. 

 
Funktion des Moduls für den gesamten Studienverlauf:  
Das Modul soll die Studierenden befähigen, fachwissenschaftlich verständig die spätere 
Tätigkeit im KJ-Bereich ausüben zu können.  

Verwendbarkeit des Moduls:  
Bachelor: KJ mit Fach  
Status:  
Pflichtmodul  
Voraussetzungen:  
Modul 1 oder Modul 2 
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Falls die 2. Vorlesung den Schwerpunkt Algebra hat, ist Modul 1 Voraussetzung. 
Falls die 2. Vorlesung den Schwerpunkt Geometrie hat, ist Modul 2 Voraussetzung. 
Turnus:  
SS und WS, beginnt jedes SS neu 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Für jede der Veranstaltungen gilt Wahlpflicht. 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote:  
Gleiches Gewicht wie die Noten aller anderen Module, nämlich 1/4 
Veranstaltungsart  
1. Vorlesung:  
Stochastik 
oder 
Analysis 
oder eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 
 

SWS: 
4 (Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS) 
LP:  
4 
Fachsemester:  
4. 
Studienleistungen: 
Übungen und Klausur (unbenotet) 
davon prüfungsrelevant:  
-- 
Voraussetzungen: 
s. Voraussetzungen des Moduls 

Veranstaltungsart 
2. Vorlesung: 
Algebra und Zahlentheorie 
oder 
Ausgewählte Kapitel der Geometrie 
oder eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 
 

SWS:  
4 (Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS) 
LP: 
4 
Fachsemester: 
5. 
Studienleistungen:  
Übungen 
davon prüfungsrelevant:  
-- 
Voraussetzungen:  
Falls die 2. Vorlesung den Schwerpunkt Algebra hat, ist Modul 1 Voraussetzung.  
Falls die 2. Vorlesung den Schwerpunkt Geometrie hat, ist Modul 2 Voraussetzung.  
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Veranstaltungsart 
Seminar: 
Zahlbereiche 
oder eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 
 

Teilnahmemodalitäten: 
Teilnahme an einer Abschlussprüfung in Form einer Klausur oder eines mündlichen 
Gesprächs. Die Teilnahme an der Abschlussprüfung entfällt, wenn die Arbeitsaufträge 
der Seminarsitzungen regelmäßig bearbeitet werden. 
SWS: 
2 
LP: 
3 
Fachsemester: 
4. oder 5. 
Studienleistungen: 
Referat mit schriftliche Ausarbeitung 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen: 
s. Voraussetzungen des Moduls 

Veranstaltungsart  
Modulabschlussprüfung 
 

LP: 
4 
Fachsemester:  
5. 
davon prüfungsrelevant:  
benotete vierstündige Klausur über die Themen aller Veranstaltungen des Moduls 
Voraussetzungen: 
je eine Scheinunterschrift aus der 1. Vorlesung des Moduls und aus dem Seminar des 
Moduls 

Gesamt: 10 SWS; 15 LP; 4. und 5. Fachsemester* 
*Die angegebene Reihenfolge der Fachsemester gilt für Studierende, die im WS ihr Studium 
beginnen. 
Für Studierende, die im SS ihr Studium beginnen, ändert sich die Reihenfolge der Fachsemester 
entsprechend. 
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Bachelor: KJ mit Fach 
Bezeichnung:  
4. Modul: Didaktik der Mathematik  
Inhalt und Qualifikationsziele: 

Inhalt: 
• Anwendungen der Mathematik im KJ-Bereich, 
• wissenschaftliche Methoden der Fachdidaktik, angewandt auf ausgewählte Inhalte 

(z.B. Arithmetik, Geometrie, Sachrechnen, Stochastik, Bruchrechnen, ganze Zahlen) 
und an typischen Lehr-Lern-Situationen und -Prozessen, 

• Förderung von Lernenden mit besonderen Voraussetzungen, 
• Medien und neue Technologien im Mathematikunterricht, 
• mathematikdidaktische Konzepte und Theorien mit interdisziplinären Bezügen, 
• mathematikdidaktische Prinzipien, insbesondere das Prinzip des entdeckenden 

Lernens, und 
• praktische Prozesse mathematischer Bildung, sofern die Praxisphase im Rahmen 

dieses Moduls absolviert wird. 
 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sollen 
• ausgewählte Inhalte des Mathematikunterrichts adressatengerecht aufbereiten und 

präsentieren können und insbesondere den Bildungsgehalt der Inhalte erörtern 
können, 

• Lernumgebungen für entdeckendes Lernen und Prozesse des entdeckenden Lernens 
analysieren und bewerten können, 

• Theorien und wissenschaftliche Methoden der Mathematikdidaktik anwenden und für 
eigene Fragestellungen nutzen können, 

• verschiedene Konzepte/Ansätze für die Unterrichtsplanung eigenständig analysieren, 
beurteilen und diskutieren können, 

• selbstständig Unterrichtsreihen, auch im Teamwork, entwickeln können, 
• Lehr- und Lernexperimente und wissenschaftliche Beobachtungen zum 

Mathematikunterricht durchführen, analysieren und evaluieren können, 
• sich in verschiedene Lerntypen und Rollen des Lehrenden hineinversetzen und 

darüber systematisch reflektieren können, 
• fachliche Inhalte in schulisch-curriculare Zusammenhänge bringen und dabei 

fachübergreifende Perspektiven beachten können, 
• fachspezifische Lernschwierigkeiten einerseits und mathematische Begabungen 

andererseits sowie Fördermöglichkeiten erforschen können, 
• die Funktionen neuer Medien und Technologien für den Mathematikunterricht kennen 

und diskutieren können und 
• die historische Entwicklung und die gesellschaftliche Bedeutung des 

Mathematikunterrichts kennen. 
 

Funktion des Moduls für den gesamten Studienverlauf: 
Das Modul soll die wesentlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Studierenden 
fachdidaktisch reflektiert mathematische Lehr-Lern-Prozesse und Lernumgebungen im KJ-
Bereich organisieren, auswerten und beurteilen können. Dabei sollen Erfahrungen in den 
Praktika fachdidaktisch in den anderen Veranstaltungen dieses Moduls vorbereitet, 
begleitet und reflektiert werden. Ebenso wird in dem Modul eine ausreichende 
Voraussetzung für eine Bachelorarbeit geschaffen. Für die Betreuung des Praktikums 
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sowie für die Themenstellung der Bachelorarbeit ist in der Regel die Dozentin bzw. der 
Dozent eines Seminars zuständig. 

Verwendbarkeit des Moduls: 
Bachelor: KJ mit Fach 
Status: 
Pflichtmodul 
Voraussetzungen: 
Erfolgreicher Abschluss von Modul 1 und Modul 2 
Turnus: 
WS und SS, beginnt jedes WS neu 
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Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
 

Fall A: Falls weder das Praxiselement noch die Bachelorarbeit im Fach Mathematik 
gewählt wird, gilt für die 1. Vorlesung Pflicht, für die 2. Vorlesung Wahlpflicht gemäß 
Schwerpunkt G oder HR und für jedes der drei Seminare Wahlpflicht gemäß 
Schwerpunkt G oder HR. 
Fall B: Falls das Praxiselement gewählt wird und die Bachelorarbeit nicht im Fach 
Mathematik geschrieben wird, gilt für die 1. Vorlesung Pflicht, für das 1. und das 2. 
Seminar Wahlpflicht gemäß Schwerpunkt G oder HR. Die 2. Vorlesung und das 3. 
Seminar müssen nicht besucht werden. 
Fall C: Falls die Bachelorarbeit im Fach Mathematik geschrieben wird und das 
Praxiselement nicht gewählt wird, gilt für die 1. Vorlesung Pflicht, für die 2. Vorlesung 
Wahlpflicht gemäß Schwerpunkt G oder HR und für das 1. und 3. Seminar Wahlpflicht 
gemäß Schwerpunkt G oder HR. Das 2. Seminar muss nicht besucht werden. 
Fall D: Wenn sowohl das Praxiselement gewählt wird, als auch die Bachelorarbeit im 
Fach Mathematik geschrieben wird, gilt für die 1. Vorlesung Pflicht und für das 1. 
Seminar Wahlpflicht gemäß Schwerpunkt G oder HR. Die 2. Vorlesung und das 2. und 
das 3. Seminar müssen nicht besucht werden. 
 
In jedem der Fälle A bis D müssen die Themen der gewählten Seminare verschieden 
sein.  

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
gleiches Gewicht wie die Noten aller anderen Module, nämlich 1/4 
Veranstaltungsart 
1. Vorlesung: 
Didaktik des Sachrechnens 
oder eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 
 

SWS: 
2 
LP: 
2  
Fachsemester: 
5. 
Studienleistungen: 
In der Regel mündliche Prüfung, ersatzweise Klausur, jeweils unbenotet 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen: 
s. Voraussetzungen des Moduls 
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Veranstaltungsart 
2. Vorlesung: 
Didaktik der Algebra (Schwerpunkt HR) 
oder 
Mathematiklernen in der Grundschule (Schwerpunkt G) 
oder 
eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 
 

SWS: 
2 
LP: 
2 
Fachsemester: 
6. 
Studienleistungen: 
-- 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen:  
s. Voraussetzungen des Moduls 

Veranstaltungsart 
1. Seminar: 
Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik: z.B.:  
Arithmetikunterricht (Schwerpunkt G) 
oder  
Geometrieunterricht (Schwerpunkt G) 
oder  
Bruchrechnung (Schwerpunkt HR) 
oder  
Geometrieunterricht (Schwerpunkt HR) 
oder eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 
 

Teilnahmemodalitäten: 
Teilnahme an einer Abschlussprüfung in Form einer Klausur oder eines mündlichen 
Gesprächs. Die Teilnahme an der Abschlussprüfung entfällt, wenn die Arbeitsaufträge 
der Seminarsitzungen regelmäßig bearbeitet werden. 
SWS: 
2 
LP: 
3 
Fachsemester: 
5. 
Studienleistungen: 
Referat mit schriftlicher Ausarbeitung 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen: 
s. Voraussetzungen des Moduls 
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Veranstaltungsart 
2. Seminar: 
Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik: z.B.: 
Arithmetikunterricht (Schwerpunkt G) 
oder  
Geometrieunterricht (Schwerpunkt G) 
oder  
Bruchrechnung (Schwerpunkt HR) 
oder  
Geometrieunterricht (Schwerpunkt HR) 
oder eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 

Teilnahmemodalitäten: 
Teilnahme an einer Abschlussprüfung in Form einer Klausur oder eines mündlichen 
Gesprächs. Die Teilnahme an der Abschlussprüfung entfällt, wenn die Arbeitsaufträge 
der Seminarsitzungen regelmäßig bearbeitet werden. 
SWS: 
2 
LP: 
2 
Fachsemester: 
5. oder 6. 
Studienleistungen: 
Referat 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen: 
s. Voraussetzungen des Moduls 

Veranstaltungsart 
3. Seminar: 
Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik: z.B.: 
Arithmetikunterricht (Schwerpunkt G) 
oder 
Geometrieunterricht (Schwerpunkt G) 
oder 
Bruchrechnung (Schwerpunkt HR) 
oder 
Geometrieunterricht (Schwerpunkt HR) 
oder eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 

Teilnahmemodalitäten: 
Teilnahme an einer Abschlussprüfung in Form einer Klausur oder eines mündlichen 
Gesprächs. Die Teilnahme an der Abschlussprüfung entfällt, wenn die Arbeitsaufträge 
der Seminarsitzungen regelmäßig bearbeitet werden. 
SWS: 
2 
LP: 
2 
Fachsemester: 
5. oder 6. 
Studienleistungen: 
Mitarbeit an einem Referat 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen: s. Voraussetzungen des Moduls 
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Veranstaltungsart 
Praxiselement: 
Praktikum 
 

Teilnahmemodalitäten: 
aktive Teilnahme 
Zeitlicher Umfang: 
Das Praktikum dauert in der Regel 5 Wochen. 
LP: 
5 
Fachsemester: 
5. oder 6. 
Studienleistungen: 
praktische und schriftlich dokumentierte Tätigkeit in Bereichen der mathematischen 
Bildung 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen: 
Absprache mit einer Dozentin bzw. mit einem Dozenten aus einer der Veranstaltungen 
dieses Moduls 

Veranstaltungsart  
Modulabschlussprüfung 
 

LP: 
Fall A: 4 LP 
Fall B: 3 LP 
Fall C: 3 LP 
Fall D: 2 LP 
Fachsemester: 
6. 
davon prüfungsrelevant: 
benotete mündliche Prüfung von 45 Minuten Dauer 
über die gemäß Fall A, B, C oder D besuchten Veranstaltungen des Moduls 
Voraussetzungen: 
Fall A: je eine Scheinunterschrift aus 1. Vorlesung und aus 1. und 2. Seminar 
Fall B: je eine Scheinunterschrift aus 1. Vorlesung, aus 1. und 2. Seminar und für das 
Praxiselement 
Fall C: je eine Scheinunterschrift aus 1. Vorlesung und aus 1. Seminar 
Fall D: je eine Scheinunterschrift aus 1. Vorlesung und aus 1. Seminar und für das 
Praxiselement  

Gesamt: 
Fall A: 10 SWS; 15 LP 
Fall B: 6 SWS; 15 LP 
Fall C: 8 SWS; 12 LP 
Fall D: 4 SWS; 12 LP 
5. und 6. Fachsemester* 

Die angegebene Reihenfolge der Fachsemester gilt für Studierende, die im WS ihr Studium 
beginnen. 
Für Studierende, die im SS ihr Studium beginnen, ändert sich die Reihenfolge der Fachsemester 
entsprechend. 
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Artikel II 

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. Sie gilt für alle 
Studierenden, die ihr Studium ab dem WS 2007/2008 begonnen haben. 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Mathematik 
und Informatik der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 22.12.2010. 
 
Münster, den 24. Mai 2011     Die Rektorin  

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität 
über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 
23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 24. Mai 2011     Die Rektorin  

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Zweite Ordnung 
zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen für das Fach 

Didaktische Grundlagen Mathematik 
im Rahmen des Masterstudiengangs 

mit Ausrichtung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
und den entsprechenden Jahrgangsstufen an den Gesamtschulen 

mit dem Abschluss „Master of Education“ 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

vom 24. Mai 2011 
 
 

Artikel I 
 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Fach Didaktische Grundlagen Mathematik im 
Rahmen des Masterstudiengang mit Ausrichtung auf das Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen an den Gesamtschulen haben 
folgende aktuelle Fassung: 

 

(1) Prüfungsrelevante Leistungen können auch ganz oder teilweise im Multiple-Choice-
Verfahren abgeprüft werden. Bei Prüfungen, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren 
abgelegt werden, sind jeweils allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Die 
Prüfungsaufgaben müssen auf die für das Modul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein 
und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei der Aufstellung der 
Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die 
Prüfungsaufgaben sind vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, 
ob sie, gemessen an den Anforderungen der für das Modul erforderlichen Kenntnisse, 
fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Bei der 
Bewertung ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die 
Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings 
auswirken. 

Multiple-Choice-Prüfungen 

Eine Prüfung, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, 
wenn der Prüfling mindestens 50 Prozent der gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend 
beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 10 Prozent die durchschnittliche Prüfungsleistung aller an der betreffenden 
Prüfung teilnehmenden Prüflinge unterschreitet. 
(2) Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend 
beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note 

„sehr gut“, wenn er mindestens 75 Prozent, 
„gut“, wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent, 
„befriedigend“, wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent, 
„ausreichend“, wenn er keine oder weniger als 25 Prozent der darüber hinaus 
gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 

(3) Für prüfungsrelevante Leistungen, die nur teilweise im Multiple-Choice-Verfahren 
durchgeführt werden, gelten die oben aufgeführten Bedingungen analog. Die Gesamtnote 
wird aus dem gewogenen arithmetischen Mittel des im Multiple-Choice Verfahren 
absolvierten Prüfungsteils und dem normal bewerteten Anteil gebildet. 
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Studiennetzplan Bachelor/Master – Didaktische Grundlagen Mathematik 
 Modul Semester SWS LP Veranstaltungen Nachweis 

bzw. 
Prüfung 

B
ac

he
lo

rp
ha

se
 

Bachelormodul: 
Didaktische 
Grundlagen I 

1. 5 7 
Einführung: Lernen und 
Anwenden von Arithmetik 

Klausur 

2. 

2 2 Didaktik des Sachrechnens -- 

5 7 
Einführung: Lernen und 
Anwenden von Geometrie 

Klausur 

 4 Modulabschlussprüfung 
benotete 
Klausur 

M
as

te
r-

ph
as

e Mastermodul: 
Didaktische 

Grundlagen II 

7. 
2 2 Mathematiklernen Klausur 

2 3 
Seminar: Spezielle Fragen 
der Mathematikdidaktik 

Referat 

8. 4 5 
Vertiefung: Lernen und 
Anwenden von Arithmetik 

benotete 
Klausur 

 
1. Die angegebene Reihenfolge der Fachsemester gilt für Studierende, die im WS ihr 

Studium beginnen. Für Studierende, die ihr Studium in einem SS beginnen, ändert 
sich die Reihenfolge der Fachsemester entsprechend. 

2. Für das Seminar „Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik“ ist eine Anmeldung im 
vorangehenden Semester erforderlich. 
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Master of Education – Didaktische Grundlagen Mathematik 

Bezeichnung:  
Mastermodul: Didaktische Grundlagen II  
Inhalt und Qualifikationsziele:  

Inhalt: 
• Anwendungen der Arithmetik, einschließlich des Transfers mathematischer 

Theoriebildungsprozesse sowie mathematischer Denk- und Arbeitsweisen auf 
naturwissenschaftliche oder soziologisch-psychologische Themenfelder, 

• wissenschaftliche Methoden der Fachdidaktik, angewandt auf ausgewählte Inhalte 
des Arithmetikunterrichts und angewandt auf typische Lehr- Lern-Situationen und 
Prozesse, insbesondere bzgl. Evaluation und Qualitätssicherung, 

• mathematische Aktivität als konstruktiver Prozess, 
• exemplarische Themen der Mathematikdidaktik, z. B. Diagnose von mathematische 

Begabung und von Lernschwierigkeiten und der Umgang mit Verschiedenheit oder 
mit neuen Technologien, 

• Probleme und Lösungen des Theorie-Praxis-Verhältnisses und 
• mathematik-didaktische Konzepte und Theorien zur mathematischen Grundbildung 

mit interdisziplinären Bezügen. 
 

Qualifikationsziele:  
Die Studierenden sollen  
• ausgewählte arithmetische Inhalte, die der mathematischen Grundbildung dienen, 

adressatengerecht aufbereiten und präsentieren können und insbesondere den 
Bildungsgehalt der Inhalte und ihre Funktion für außermathematische Sachverhalte 
erörtern können, 

• fachliche Inhalte in schulisch-curriculare Zusammenhänge bringen und dabei 
fachübergreifende Perspektiven beachten können, 

• Theorien und Methoden der Mathematikdidaktik zum Thema der mathematischen 
Grundbildung anwenden und für eigene Fragestellungen nutzen können, 

• den Bereich des Mathematiklernens theoretisch/konzeptionell unter besonderer 
Berücksichtigung mathematischer Begabung oder Neuer Technologien erfassen 
können, 

• Lehr- und Lernexperimente und diagnostische Beobachtungen zum 
Mathematikunterricht durchführen, analysieren und evaluieren können, 

• einfache Verfahren der Qualitätssicherung mathematischer Grundbildung in der 
Schule kennen und kritisch beurteilen zu können, 

• mathematikdidaktische Prinzipien, insbesondere das Prinzip des entdeckenden 
Lernens, erörtern können, 

• sich in verschiedene Lerntypen und Rollen des Lehrenden hineinversetzen und 
darüber systematisch reflektieren können, 

• fachspezifische Lernschwierigkeiten einerseits und mathematische Begabungen 
andererseits sowie Fördermöglichkeiten erforschen können, wobei eine komplexe 
fachübergreifende Sichtweise mit Bezügen zu naturwissenschaftlichen oder 
soziologisch-psychologischen Aspekten eingenommen werden soll, und 

• Fragen der mathematischen Grundbildung selbstgesteuert und im Team bearbeiten 
können, wobei auch eigene empirische Beobachtungen bzw. eigene Experimente 
durchgeführt und reflektiert werden und eigenständig Lernarrangements entwickelt 
und erprobt werden. 
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Funktion des Moduls für den gesamten Studienverlauf:  
Die im Bachelorstudium erworbenen Grundkenntnisse werden vertieft und vervollständigt. 
Die mathematische Grundbildung und das Mathematiklernen werden auf exemplarische 
Weise konzeptionell bzw. theoretisch erfasst. Es werden Fähigkeiten zur Vermittlung der 
mathematischen Grundbildung entwickelt, wobei in diesem Modul besondere Bedeutung 
dem selbstgesteuerten Lernen der Studierenden und der Verbindung verschiedener 
Erkenntnisse zur Lösung spezieller Problemstellungen zukommt. 
 
Besonderes Profil: 
Die Themen werden zum Teil an Aktivitäten von Schülern mit spezifischen Begabungen 
oder mit spezifischen Schwierigkeiten und an fördernden Lernumgebungen für diese 
Schüler erarbeitet. 
Verwendbarkeit des Moduls: 
Master of Education – Didaktische Grundlagen 
Status: 
Pflichtmodul 
Voraussetzungen: 
Erfolgreich abgeschlossenes Bachelorstudium 
Turnus: 
WS und SS, beginnt jedes WS neu 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Für die 1. Vorlesung gilt Wahlpflicht. Der Titel der gewählten Vorlesung darf nicht mit dem 
Titel einer Vorlesung übereinstimmen, für das im Studium des Faches Mathematik 
Leistungspunkte erzielt werden. 
Für das Seminar gilt Wahlpflicht. Der Titel des Seminars darf nicht mit dem Titel eines 
Seminars übereinstimmen, für das im Studium des Faches Mathematik Leistungspunkte 
erzielt werden. 
Die 2. Vorlesung ist Pflicht. 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
Die Modulnote bildet die Masternote für die didaktischen Grundlagen Mathematik. 
Veranstaltungsart 
1. Vorlesung: 
Mathematiklernen 
oder 
Mathematiklernen und Begabung (Schwerpunkt G) 
oder 
Mathematiklernen und Neue Technologien (Schwerpunkt HR) 
oder eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 
 

SWS: 
2 
LP: 
2 
Fachsemester: 
1. Fachsemester des Masterstudiums 
Studienleistungen: 
Klausur (unbenotet) 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen: 
s. Voraussetzungen des Moduls 
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Veranstaltungsart 
Seminar: 
Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik: z.B.: 
Geometrieunterricht (Schwerpunkt G) 
oder 
Fördern im Mathematikunterricht (Schwerpunkt G) 
oder 
Arithmetikunterricht (Schwerpunkt G) 
oder 
Geometrieunterricht (Schwerpunkt HR) 
oder 
Einsatz von Graphikrechnern im Unterricht (Schwerpunkt HR) 
oder 
Bruchrechnung (Schwerpunkt HR) 
oder eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 
 

Teilnahmemodalitäten: 
Teilnahme an einer Abschlussprüfung in Form einer Klausur oder eines mündlichen 
Gesprächs. Die Teilnahme an der Abschlussprüfung entfällt, wenn die 
Arbeitsaufträge der Seminarsitzungen regelmäßig bearbeitet werden. 
SWS: 
2 
LP: 
3 
Fachsemester: 
1. Fachsemester des Masterstudiums 
Studienleistungen: 
Referat auf der Grundlage eigener empirischer Beobachtungen bzw. eigener 
Experimente oder auf der Grundlage eigenständiger Entwicklungen von 
Lernarrangements und auf Grundlage eigener Literaturarbeit 
davon prüfungsrelevant: 
-- 
Voraussetzungen:  
s. Voraussetzungen des Moduls 

Veranstaltungsart 
2. Vorlesung: 
Didaktische Grundlagen - Vertiefung: Lernen und Anwenden von Arithmetik 
oder eine andere Veranstaltung nach Maßgabe des Lehrangebots 
 

SWS: 
4 (Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS) 
LP: 
5 
Fachsemester: 
2. Fachsemester des Masterstudiums 
Studienleistungen: 
Übungen und in der Regel benotete zweistündige Klausur oder mündliche Prüfung,  
die Wahl zwischen Klausur und mündlicher Prüfung trifft die Dozentin bzw. der 
Dozent. 
davon prüfungsrelevant: 
Die Note bildet die Modulnote. 
Voraussetzungen: 
s. Voraussetzungen des Moduls 
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Gesamt: 8 SWS; 10 LO; 1. Und 2. Fachsemester des Masterstudiums* 
*Die angegebene Reihenfolge der Fachsemester gilt für Studierende, die im WS ihr Studium beginnen. 
Für Studierende, die ihm SS ihr Studium beginnen, ändert sich die Reihenfolge der Fachsemester 
entsprechend.  

 
 

Artikel II 
 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. Sie gilt für alle 
Studierenden, die ihr Studium im Masterstudiengang ab dem Wintersemester 2008/2009 
aufgenommen haben. 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Mathematik 
und Informatik der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 22.12.2010. 
 
Münster, den 24. Mai 2011     Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität 
über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 
23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 24. Mai 2011     Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 

761



Rahmenordnung  
für die Bachelorprüfungen an der  

Westfälischen Wilhelms-Universität  
innerhalb des Zwei-Fach-Modells 

vom 6. Juni 2011 
 
Aufgrund der §§ 64 Abs. 1 und 2, 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes 
vom 1. Januar 2007 ( GV. NW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2009 (GV. NW. S. 
519), hat der  Senat der Westfälischen Wilhelms- Universität die folgende Rahmenordnung erlassen: 

 
 

 

 
Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Geltungsbereich der Rahmenprüfungsordnung 

§ 2 Ziel des Studiums  

§ 3 Bachelorgrad 

§ 4 Zuständigkeit 

§ 5 Zulassung zur Bachelorprüfung 

§ 6 Regelstudienzeit und Studienumfang, Gliederung des Studiums 

§ 7 Bestandteile des Studiums 

§ 8 Strukturierung des Studiums  

§ 9 Bachelorprüfung 

§ 10 Leistungen im Rahmen von Modulen 

§ 11 Bachelorarbeit 

§ 12 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit 

§ 13 Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

§ 14 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 15 Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

§ 16 Bestehen der Bachelorprüfung, Wiederholung 

§ 17 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote  

§ 18 Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

§ 19 Diploma Supplement 

§ 20 Einsicht in die Studienakten 

§ 21 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 22 Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

§ 23 Aberkennung des Bachelorgrades 

§ 24 Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsbestimmungen 
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§ 1 
Geltungsbereich der Rahmenprüfungsordnung 

 
(1) Diese Rahmenordnung gilt für die  Bachelorprüfungen innerhalb des Studiums mit zwei 

gleichgewichtigen Fächern an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Sie regelt die 
grundlegenden Strukturen des Bachelorstudiums. Auf ihrer Grundlage und innerhalb des 
durch sie gesetzten  Rahmens erlassen die  Fachbereiche  besondere Prüfungsordnungen für 
die  einzelnen  Fächer, in denen sie die jeweiligen  Inhalte und Anforderungen regeln.  
 

(2) Mit Zustimmung des Rektorats kann eines der Fächer an einer anderen Hochschule studiert 
werden, falls es an der Westfälischen Wilhelms-Universität nicht angeboten wird, besondere 
Umstände die Kombination mit den gemäß dieser Ordnung studierbaren Fächer erfordern und 
das Studium an der anderen Hochschule den Vorgaben dieser Prüfungsordnung sowie den 
sonstigen rechtlichen Bestimmungen entspricht. 

 
(3) Für die Durchführung der Prüfungen im Fach Biologie gelten nach Maßgabe der 

Prüfungsordnung für dieses Fach von dieser Rahmenprüfungsordnung abweichende 
Bestimmungen insbesondere über Anmeldemodalitäten, Notengebung, Bildung von 
Modulnoten  sowie die Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen. 

 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

 
Das Bachelorstudium innerhalb des Zwei-Fach-Modells ist ein grundständiges 
wissenschaftliches Studium, das zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt. Es 
vermittelt wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene 
Qualifikationen und darüber hinaus die Qualifikation für die Aufnahme eines einschlägigen 
Masterstudiums, insbesondere eines solchen, das zu einem auf ein Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen oder einem Lehramt an Berufskollegs bezogenen Abschluss führt.        

 
 

§ 3 
Bachelorgrad 

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad „Bachelor of Arts“ 
(B.A.), im Falle des Studiums zweier naturwissenschaftlicher Fächer „Bachelor of Science (B.Sc.)“ 
verliehen. Die Verleihung erfolgt durch den  Fachbereich der federführenden  Dekanin/des 
federführenden Dekans/des federführenden Dekanats; der Grad „Bachelor of  Science“ 
kann jedoch nur von einem Fachbereich der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
verliehen werden. 

 
 

§ 4 
 Zuständigkeit 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen in den Fächern sind die Dekaninnen/Dekane oder 

Dekanate der Fachbereiche, an denen diese Fächer studiert werden können, zuständig. Für 
die Organisation der Prüfungen innerhalb des bildungswissenschaftlichen  Studiums  ist das 
Dekanat des Fachbereichs  Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften zuständig. Für 
jedes Prüfungsverfahren hat eine/einer/eines der beteiligten Dekaninnen/Dekane oder 
Dekanate die Federführung für die Gesamtorganisation. Federführend ist die Dekanin/der 
Dekan oder das Dekanat desjenigen Fachbereichs, dem das von der/dem Studierenden bei 
der Immatrikulation oder Umschreibung im Rahmen eines Fachwechsels als erstes Fach 
angegebene Fach angehört. Die mit der Einschreibung getroffene Bestimmung der 
Federführung ist unwiderruflich. 
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(2)  Widersprüche gegen die Bewertung von Prüfungsleistungen sind über das zuständige 

Prüfungsamt an die Dekanin/den Dekan/das Dekanat des Fachbereichs  zu richten, in dem 
die Prüfungsleistung erbracht wurde. Sie/Er/Es erlässt den Widerspruchsbescheid.  

 
 

§ 5 
Zulassung zur Bachelorprüfung 

 
(1) Die Zulassung zur Bachelorprüfung erfolgt mit der Einschreibung in zwei Fächern gemäß § 7. 

Sie steht unter dem Vorbehalt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt.  
 

(2) Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn die Bewerberin/der Bewerber in einem oder beiden 
der gewählten Fächer eine Hochschulprüfung oder Staatsprüfung endgültig nicht bestanden 
hat. Die Prüfungsordnungen für die Fächer  können bestimmen, dass dies auch dann gilt, 
wenn eine solche Prüfung in einem darin benannten Fach endgültig nicht bestanden wurde. 
 
 

(3) Für die Fächer Musik und Sport sind vor Zulassung zum Studium Prüfungen zur Feststellung 
der Eignung abzulegen. Das Nähere regeln die Eignungsfeststellungsprüfungsordnungen der 
Fächer. 

 
 

§ 6 
Regelstudienzeit und Studienumfang, 

Gliederung des Studiums 
 

(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt drei Studienjahre. Ein 
Studienjahr besteht aus zwei Semestern.  
 

(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 180 Leistungspunkte zu erwerben. Das 
Curriculum ist so zu gestalten, dass auf jedes Studienjahr 60 Leistungspunkte entfallen. 
Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studierenden. 
Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und 
Nachbereitung des Lehrstoffes (Präsenz-und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die 
Prüfungsvorbereitungen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls 
Praktika oder andere Lehr-und Lernformen. Für den Erwerb eines Leistungspunkts wird 
insoweit ein Arbeitsaufwand von 25- 30 Stunden zugrunde gelegt. Der Arbeitsaufwand für ein 
Studienjahr beträgt 1500- 1800 Stunden. Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht einem 
Arbeitsaufwand von 4500-5400 Stunden. Ein Leistungspunkt entspricht einem Credit-Point 
nach dem ECTS (European Credit Transfer System). 

 
 

§ 7 
Bestandteile des Studiums 

 
(1) Das Bachelorstudium umfasst das Studium von  zwei Fächern sowie entweder  Allgemeine 

Studien oder ein bildungswissenschaftliches Studium. Die Möglichkeit, ein 
bildungswissenschaftliches Studium zu  wählen, ist nur denjenigen Studierenden eröffnet, 
die zwei zu einem Lehramt führende Fächer studieren. 
 

(2) Allgemeine Studien sind Studien, die auf eine Vermittlungs- oder Lehrtätigkeit vorbereiten, 
Schlüsselqualifikationen vermitteln oder zur Reflexion über wissenschaftliche Praxis anleiten. 
In den Prüfungsordnungen für die Fächer, die nicht zu einem Lehramt führen können,   
können pro Fach jeweils  Allgemeine Studien im Umfang von höchstens  5 Leistungspunkten 
verbindlich festgeschrieben werden. 
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(3) Studierende, die den Zugang zu einem Masterstudiengang mit dem Abschluss „Master of 

Education“  anstreben, absolvieren ein bildungswissenschaftliches  Studium, das 
Praxiselemente einschließt.  
 

(4) Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums setzt den Erwerb von jeweils 75 
Leistungspunkten im Rahmen des Studiums  jeden Fachs, von 20 Leistungspunkten im 
Rahmen des Studiums der Allgemeinen Studien gemäß Absatz 2 oder von 20 
Leistungspunkten  im Rahmen des bildungswissenschaftlichen Studiums gemäß  Absatz 3 
sowie von 10 Leistungspunkten für eine bestandene Bachelorarbeit voraus. 

 
 

§ 8 
Strukturierung des Studiums  

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich 

definierte Studieneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen 
Teilqualifikationen führen, welche in einem Lernziel festgelegt sind. Module können sich 
aus Veranstaltungen verschiedener Lehr- und Lernformen zusammensetzen. Module 
umfassen in der Regel nicht weniger als fünf Leistungspunkte. Die Inhalte eines Moduls 
sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb eines Semesters oder innerhalb 
eines Jahres vermittelt werden können; in besonders begründeten Fällen kann sich ein 
Modul auch über mehrere Semester erstrecken. Die Modulbeschreibungen  sollen 
hinsichtlich der innerhalb eines Moduls zu  absolvierenden Lehrveranstaltungen 
Wahlmöglichkeiten eröffnen. Dies soll bei mindestens einem Modul der Fall sein. 
 

(2) Die inneren Strukturen der Module und die Zahl der zu erwerbenden Leistungspunkte 
sind in  Modulbeschreibungen geregelt, die Bestandteil der gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3  von 
den Fachbereichen zu erlassenden Prüfungsordnungen für die Fächer sind.  
 
 

(3) Die Modulbeschreibungen  legen für jedes Modul des jeweiligen Fachs fest, in welchem 
zeitlichen Turnus es angeboten wird. 
 

(4) Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von 
bestimmten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem 
anderen Modul oder an mehreren anderen Modulen abhängig sein.  

 
(5) Die  Modulbeschreibungen können die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon 

abhängig machen, dass die Bewerberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das 
Studium des Faches erforderlich sind, verfügt.  
 

(6) Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen 
von der vorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls 
oder dem Bestehen einer Modulteilprüfung desselben Moduls abhängig sein. 
 

(7) Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen kann der Nachweis  der Erbringung von 
Studienleistungen gefordert werden. Studienleistungen können insbesondere sein: 
Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche 
Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Soweit die Art einer Studienleistung 
nicht in den Prüfungsordnungen für die Fächer  definiert ist, wird sie von der/dem 
Lehrenden jeweils zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gemacht. Studienleistungen 
sollen in der durch die fachlichen Anforderungen gebotenen Sprache erbracht werden. 
Diese wird von der Veranstalterin/dem Veranstalter zu Beginn der Veranstaltung, 
innerhalb derer die Studienleistung zu erbringen ist, bekannt gemacht. Ist die 
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Studienleistung einem Modul, nicht aber einer bestimmten Veranstaltung zugeordnet, 
erfolgt die Bekanntmachung der Sprache mit der Terminbekanntmachung. 
 

(8) In allen Veranstaltungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Eine Abweichung ist nach 
Maßgabe der Modulbeschreibung nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

 
 

§ 9  
Bachelorprüfung 

 
 Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie setzt sich aus den 
 Prüfungsleistungen im Rahmen der Module  sowie der Bachelorarbeit als weiterer 
 Prüfungsleistung zusammen.  
 
 

§ 10 
 Leistungen im Rahmen von Modulen 

 
(1) Jedem Modul muss mindestens eine und soll nicht mehr als eine  Prüfungsleistung  

zugeordnet sein. Prüfungsleistungen können auf das gesamte durch das Modul 
vermittelte Kompetenzprofil (Modulprüfungen) oder-als jeweils eine von  mehreren - auf 
Teile des durch das Modul vermittelten Kompetenzprofils (Modulteilprüfungen) bezogen 
sein. Modulprüfungen können als das Modul abschließende Prüfungsleistungen 
konzipiert sein (Modulabschlussprüfungen).  
 

(2) Art,  Umfang und Dauer der Prüfungsleistungen werden durch die Modulbeschreibungen 
bestimmt. 
 

(3) Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und Studienleistung setzt die vorherige 
Anmeldung voraus. Die Fristen für die Anmeldung  werden zentral bekannt gemacht. 
Erfolgte Anmeldungen können innerhalb der Frist gemäß Satz 2 zurückgenommen 
werden.  
 

(4) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das  Bestehen der  dem Modul 
zugeordneten Prüfungsleistungen und Studienleistungen voraus. Sofern die 
Modulbeschreibungen  gemäß § 8 Abs. 7  weitere Anforderungen bestimmen, ist deren  
Erbringung ebenfalls Voraussetzung  für den erfolgreichen Abschluss des Moduls. Der 
Erwerb von Leistungspunkten nach Maßgabe der Modulbeschreibungen  setzt den 
erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus. 

 
(5) Die Prüfungsordnungen  für die  Fächer bestimmen die Module, die für das Bestehen der 

Prüfung im jeweiligen Fach erfolgreich abgeschlossen werden müssen (Pflichtmodule). 
Darüber hinaus sollen Wahlmöglichkeiten eingeräumt werden (Wahlpflichtmodule). 
Sofern nach Satz 2 Wahlmöglichkeiten bestehen, regeln die Prüfungsordnungen  für die 
Fächer, in wie vielen der jeweils zur Auswahl stehenden Module die Kandidatin/der 
Kandidat versuchen kann, die geforderten Leistungen zu erbringen. Sofern die 
Prüfungsordnungen für die Fächer nichts anderes bestimmen, ist  mit der verbindlichen 
Anmeldung zur  ersten Prüfungsleistung oder Studienleistung innerhalb eines 
Wahlpflichtmoduls die Wahl dieses Moduls verbindlich erfolgt. Der Wechsel zu einem 
anderen der zur Auswahl stehenden Module ist danach  ausgeschlossen. 

 
 
 
 

§ 11 
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 Bachelorarbeit 
 

(1) Die Bachelorarbeit wird in einem der beiden Fächer geschrieben; eine adäquate Betreuung ist 
sicherzustellen. Es handelt sich um eine selbständig verfasste schriftliche Arbeit. Ein Thema 
für die Bachelorarbeit wird auf Antrag der/des Studierenden vergeben. Die Bachelorarbeit soll 
zeigen, dass die/der Studierende  in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem mit wissenschaftlichen  Methoden zu  bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht 
darzustellen. 
 

(2) Das Thema der Bachelorarbeit wird von einer/einem gemäß § 13 bestellten 
Prüferin/Prüfer ausgegeben, die/der die Anfertigung der Bachelorarbeit  betreut.  
 

(3) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden im 
Auftrag der Dekanin/des Dekans/des Dekanats durch das Prüfungsamt. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

 
(4) Die Prüfungsordnungen für die Fächer  können ein Vorschlagsrecht der/des Studierenden 

hinsichtlich des Themas der Arbeit vorsehen. Sie  können zudem bestimmen, dass die 
Ausgabe eines Themas für die Bachelorarbeit vom Erreichen einer bestimmten Zahl von 
Leistungspunkten oder dem erfolgreichen Abschluss bestimmter Module abhängig gemacht 
wird. 
 

(5) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten Woche der 
Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der Wiederholung 
ist die Rückgabe nur zulässig, wenn die/der Studierende bei der Anfertigung der ersten 
Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 

(6) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt acht Wochen. Wird die Bachelorarbeit 
studienbegleitend abgelegt, bestimmen die  Prüfungsordnungen für die Fächer die 
Bearbeitungsfrist, innerhalb derer die Bachelorarbeit anzufertigen ist. Auf Antrag der 
Kandidatin/des Kandidaten kann aus schwerwiegenden Gründen die Bearbeitungsfrist der 
Bachelorarbeit um bis zu zwei Wochen verlängert werden. Schwerwiegende Gründe in diesem 
Sinne können insbesondere akute Erkrankungen oder die Notwendigkeit der Betreuung 
eigener Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren sein, ferner die Notwendigkeit der Pflege 
oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen 
Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades 
Verschwägerten, wenn diese oder dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist. Der Antrag auf 
Verlängerung ist unverzüglich nach Bekanntwerden des Grundes vor Ablauf der 
Bearbeitungsfrist  zu stellen; über das Vorliegen des schwerwiegenden Grundes sind 
Nachweise vorzulegen. Über die Anerkennung entscheidet die zuständige Dekanin/der 
zuständige Dekan/das zuständige Dekanat. 

 
 

§ 12 
Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit  

 
(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt sowohl in zweifacher Ausfertigung 

(maschinenschriftlich, gebunden und paginiert) als auch zusätzlich als Textdatei 
einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit 
durch ein Postbeförderungsunternehmen ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei diesem 
maßgeblich. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie gemäß § 21 Abs. 
1 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Bei Abgabe der Arbeit hat die/der 
Studierende zu versichern, dass sie/er die Arbeit selbständig angefertigt und keine  
anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat. 
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(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern zu begutachten und zu bewerten. 
Eine der Prüferinnen/der Prüfer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt 
hat. Die zweite Prüferin/Der zweite Prüfer wird von der Dekanin/dem Dekan/dem 
Dekanat bestimmt. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 17 Abs. 1 vorzunehmen 
und schriftlich zu begründen. Die Note für die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen entsprechend  § 17  Abs. 4 gebildet, sofern die Differenz nicht 
mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine Bewertung „nicht 
ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von der Dekanin/dem 
Dekan eine dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. 
In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten 
gebildet. Die Arbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser bewertet 
werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. 
 

(3) Das Bewertungsverfahren für die Bachelorarbeit soll vier und darf acht Wochen nicht 
überschreiten. 

 
 

§ 13 
Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

 
(1) Die Dekanin/der Dekan/das Dekanat bestellt für die Prüfungsleistungen die 

Prüferinnen/Prüfer sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die 
Beisitzerinnen/Beisitzer. An mündlichen Prüfungen der Fächer Evangelische Religionslehre 
und Katholische Religionslehre können Vertreterinnen und Vertreter sowie Beauftragte der 
Kirchen teilnehmen. 
 

(2) Prüferin/Prüfer kann jede gemäß 65 Abs. 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, soweit 
nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die  
Prüfungsleistung bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. Über 
Ausnahmen entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 

 
(3) Zur Beisitzerin/zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige 

Bachelorprüfung oder eine gleich - oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 
  

(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit 
unabhängig. 
 

(5) Mündliche und praktische Prüfungsleistungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in 
Gegenwart einer Beisitzerin/eines Beisitzers abgelegt. Vor der Festsetzung der Note hat die 
Prüferin/der Prüfer die Beisitzerin/den Beisitzer zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und 
die Note der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin/dem Prüfer 
und der Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. 
 

(6) Schriftliche Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen werden von einer Prüferin/einem 
Prüfer bewertet. Das Gleiche gilt für andere Prüfungsleistungen, die nicht in  mündlicher oder 
praktischer Form erbracht werden. Für die Bewertung der Bachelorarbeit gilt § 12 Abs. 2. 
 
 

(7) Die Prüfungsordnungen für die Fächer können vorsehen, dass schriftliche Prüfungsleistungen 
im Rahmen von Modulen in Form des Antwortwahlverfahrens (Multiple Choice) durchgeführt 
werden. Die Einzelheiten des Prüfungsverfahrens regeln die Prüfungsordnungen für die 
Fächer. 
 

(8)  Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 abgelegt 
werden, sind von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. Die Note errechnet sich in diesem 
Fall als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. § 17 Abs. 4 Sätze 4 und 5 finden 
entsprechende Anwendung. 
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(9) Studierende des gleichen Studiengangs können an mündlichen Prüfungen als Zu-

hörerinnen/Zuhörer teilnehmen, sofern nicht eine Kandidatin oder ein Kandidat widerspricht. 
Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses an die Kandidatin oder den Kandidaten. 

 
§ 14 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Hochschulen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 

 
(2) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen oder an 

anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf 
Antrag angerechnet. Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag 
angerechnet. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studien- und Prüfungsleistungen in 
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des studierten Studiengangs im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von 
Studien- und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.  

 
(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 

Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund 
entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht worden 
sind, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  

 
(4) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in einem 

höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet. Die 
Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für die Dekanin/den Dekan/das 
Dekanat bindend. 

 
(5) Werden  Leistungen auf Prüfungsleistungen  angerechnet, sind ggfs. die Noten – soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ 
aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Führt die Anerkennung von 
Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, dazu, dass 
eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die Berechnung 
der Fachnote mit einbezogen. Die oder der Studierende hat die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Die Prüfungsordnungen für die Fächer  können den 
Anteil an Prüfungsleistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden 
sind und auf den Bachelorstudiengang angerechnet werden können, begrenzen.  

 
(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter 

Unterlagen angerechnet werden. 
 

(7) Zuständig für die Anrechnungen ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. Vor Feststellungen 
über die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 
 

(8) Die Entscheidung über Anrechnungen ist den Studierenden spätestens 4 Wochen nach 
Einreichung der Unterlagen bzw. Stellung des Antrags mitzuteilen. 
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§ 15 
Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

 
(1) Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer 

chronischen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung 
genannten Prüfungsfristen abzulegen, muss die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die 
Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen 
verlängern oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form bestimmen. 
Entsprechendes gilt bei Studienleistungen. 
 

(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der 
Behindertenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. Sollte in einem Fachbereich keine 
Konsultierung der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der 
Behindertenbeauftragte der Universität anzusprechen. 
 

(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage 
geeigneter Nachweise verlangt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, 
falls vorhanden, Behindertenausweise. 

 
 

§ 16 
Bestehen der Bachelorprüfung,  

Wiederholung 
 

(1) Die Bachelorprüfung hat bestanden, wer  
 
- nach Maßgabe von § 7 Abs. 4, § 10 sowie der  Prüfungsordnungen für die Fächer alle 

Module der beiden Fächer gemäß § 7 Abs.1,  
- die Leistungen der Allgemeinen Studien bzw. soweit es sich um ein 

bildungswissenschaftliches Studium handelt: die Module sowie  
- die Bachelorarbeit  

 
 mindestens mit der Note ausreichend (4,0) bestanden hat. Zugleich müssen in den beiden 
 Fächern je 75 Leistungspunkte, in den Allgemeinen Studien 20 Leistungspunkte oder im 
 bildungswissenschaftlichen Studium 20 Leistungspunkte und für eine bestandene 
 Bachelorarbeit 10 Leistungspunkte erworben worden sein.  

 
(2) Für das Bestehen jeder  Prüfungsleistung im Rahmen von Modulen stehen den Studierenden  

drei Versuche zur Verfügung. Die Prüfungsordnungen  für die Fächer können je Modul bis zu 
zwei weitere Versuche zulassen. Die Prüfungsordnungen für die Fächer können vorsehen, 
dass die im Rahmen von Satz 1 und Satz 2 zur Verfügung stehenden Versuche auch für 
Wiederholungen zur Notenverbesserung genutzt werden können. Ist eine Prüfungsleistung 
nach Ausschöpfung  der für sie zur Verfügung stehenden Anzahl von Versuchen nicht 
bestanden, ist das Modul insgesamt endgültig nicht bestanden.  
 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 4 können die Prüfungsordnungen für die Fächer vorsehen, 
dass ein Modul, dem mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet sind,  dann endgültig nicht 
bestanden ist, wenn sich nach Ausschöpfung der für die Prüfungsleistungen zur Verfügung 
stehenden Versuche im Durchschnitt nicht eine Modulnote im Sinne von § 17 Abs. 4 von 
mindestens „ausreichend“ (4,0) ergibt. In diesem Falle gilt für die Bewertung der 
Prüfungsleistungen  folgende Notenskala:  
 

  1 = sehr gut   =  eine hervorragende Leistung; 
2 = gut    =  eine Leistung, die erheblich über den   

      durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
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3 = befriedigend  =  eine Leistung, die den durchschnittlichen  
      Anforderungen entspricht; 

4 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
     Anforderungen genügt; 

5 = mangelhaft   =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
                    Anforderungen nicht mehr genügt. 

 6=ungenügend                              =  eine völlig unbrauchbare Leistung. 
 

 Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
 Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Note 0, 7 ist dabei ausgeschlossen. 

 
(4) Ist die Bachelorarbeit nicht bestanden, kann sie mit einem anderen Thema einmal wiederholt 

werden. Dabei ist ein neues Thema zu stellen. Eine zweite Wiederholung ist 
ausgeschlossen.  
 

(5)  Ist ein Pflichtmodul endgültig nicht bestanden oder hat die/der Studierende ein 
Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Möglichkeit mehr, an seiner Stelle ein 
anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Bachelorprüfung insgesamt endgültig nicht 
bestanden. Gleiches gilt, wenn die Bachelorarbeit im Falle der Wiederholung erneut nicht 
bestanden wird.  
 

(6) Über die endgültig nicht bestandene  Bachelorprüfung erhält die/der Studierende einen 
schriftlichen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. 

 
(7)  Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der 

Exmatrikulationsbescheinigung wird ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen 
und ggfs. die Noten enthält. Das Zeugnis wird von der Dekanin /dem Dekan/dem Dekanat des 
zuständigen Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel der Westfälischen Wilhelms-
Universität  versehen. 

 
 

§ 17 
Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und 

Ermittlung der Gesamtnote 
 

(1) Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut   =  eine hervorragende Leistung; 
2 = gut    =  eine Leistung, die erheblich über den   

      durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend  =  eine Leistung, die den durchschnittlichen  

      Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

      Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

      Anforderungen nicht mehr genügt. 
 Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
 Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei 
 ausgeschlossen. Für Studienleistungen können die Prüfungsordnungen der Fächer  eine 
 Benotung vorsehen. 

 
(2) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden und dem 

zuständigen Prüfungsamt spätestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen 
Prüfungsleistungen  und der Bachelorarbeit spätestens acht Wochen nach Erbringung der 
Leistung mitzuteilen. 
 

(3)  Über die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen erhalten die Studierenden einen 
schriftlichen Bescheid. Er wird für die schriftlichen Prüfungsleistungen im Rahmen von 
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Modulen durch Aushang einer Liste auf den dafür vorgesehenen Aushangflächen derjenigen 
wissenschaftlichen Einrichtung öffentlich bekannt gegeben, dem die Aufgabenstellerin/der 
Aufgabensteller der Prüfungsleistung angehört. Die Liste bezeichnet die Studierenden, die an 
der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenommen haben, durch Angabe der Matrikelnummer. 
Handelt es sich bei der Prüfungsleistung  um eine Modulabschlussprüfung, erfolgt die 
öffentliche Bekanntgabe durch Aushang abweichend von Satz 2   an der Aushangfläche des 
zuständigen Prüfungsamts. Handelt es sich um eine Modulabschlussprüfung, so wird  den 
Studiereden, die die Prüfung nicht bestanden haben, der Bescheid auch individuell 
zugestellt. 
 

(4) Für jedes Modul wird aus den Noten der ihm zugeordneten Prüfungsleistungen  eine Note 
gebildet. Ist einem Modul nur eine Prüfungsleistung  zugeordnet, ist die mit ihr erzielte Note 
zugleich  die Modulnote. Sind einem Modul mehrere Prüfungsleistungen  zugeordnet, wird 
aus den mit ihnen erzielten Noten die Modulnote gebildet; die Modulbeschreibungen regeln 
das Gewicht, mit denen die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in die Modulnote 
eingehen. Bei der Bildung der Modulnote werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne 
Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet  
bei einem Wert  
bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5   = gut; 
von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 
über 4,0   = nicht ausreichend. 

 
(5) Aus den Noten der Module eines Faches wird eine Fachnote gebildet. Die Prüfungsordnungen 

für die Fächer regeln das Gewicht, mit dem die Noten der einzelnen Module in die Berechnung 
der Fachnote eingehen.  Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. 
Die Fachnote  lautet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5   = gut; 
von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 
über 4,0   = nicht ausreichend. 
 

(6) Für die Allgemeinen Studien gemäß § 7 Abs. 2 oder das bildungswissenschaftliche Studium 
gemäß § 7 Abs. 3 wird eine Note gebildet. Für die Allgemeinen Studien errechnet sie sich 
abweichend von Absatz 5 Sätze 1 und 2 als arithmetisches Mittel der  Noten der in den 
Allgemeinen Studien erfolgreich erbrachten Leistungen. Absatz 5 Sätze 2 bis 4 gelten 
entsprechend. 

 
(7) In die Gesamtnote der Bachelorprüfung gehen die Noten der beiden Fächer, die Note der 

Allgemeinen Studien oder die Note des bildungswissenschaftlichen Studiums und die Note 
der Bachelorarbeit im Verhältnis der auf sie gemäß § 7 Abs. 4 jeweils entfallenden Zahlen 
von Leistungspunkten ein.  Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel 
der nach den gemäß § 7 Abs. 4 zugrunde liegenden Leistungspunkten gewichteten Noten. 
Für die Bildung der Gesamtnote gelten Absatz 5 Sätze 3 und 4 entsprechend. Wurde sowohl in 
den Allgemeinen Studien wie auch im bildungswissenschaftlichen Studium die gemäß § 7 
Abs. 4 geforderte Punktzahl erreicht, so wird in die Bildung der Gesamtnote die Note des 
bildungswissenschaftlichen Studiums einbezogen. Hiervon abweichend wird die Note der 
Allgemeinen Studien in die Gesamtnote einbezogen, sofern die/der Studierende dies 
beantragt; der Antrag ist schriftlich  zu stellen und mit der Erklärung zu verbinden, dass 
der/dem Studierenden die mangelnde Eignung des auf dieser Grundlage erstellten 
Bachelorzeugnisses für die Aufnahme eines zu einem Lehramt führenden Masterstudiums 
bekannt ist. 
 

(8)  Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 7 wird  eine relative Note nach Maßgabe der ECTS-
Bewertungsskala festgesetzt.  
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§ 18 
Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

 
(1) Hat die/der Studierende das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie/er über 

 die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird aufgenommen: 
 a) die Note der Bachelorarbeit, 
 b) das Thema der Bachelorarbeit,  
 c) die Noten  der beiden Fächer gemäß § 17 Abs. 5, die Note der Allgemeinen Studien gemäß § 

    17 Abs. 6 oder die Note des bildungswissenschaftlichen Studiums und die  Gesamtnote 
    der Bachelorprüfung gemäß § 17 Abs. 7,  

 d) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums 
b enötigte Fachstudiendauer. 
 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 
ist. 

 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/dem Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem 

Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades 
 gemäß § 3 beurkundet. 

 
(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 

 
(5) Das Bachelorzeugnis und die Bachelorurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan/dem 

Dekanat des federführenden  Fachbereichs  unterzeichnet und mit dem Siegel der 
Westfälischen Wilhelms-Universität  versehen. 

 
 

§ 19 
Diploma Supplement 

 
(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Bachelorstudiums wird der Absolventin/dem 

Absolventen ein Diploma Supplement mit Transcript of Records ausgehändigt. Das  Diploma 
Supplement informiert über den individuellen Studienverlauf, absovierte  Module und deren 
Bewertungen und über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studiengangs.  

 
(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz 

insoweit herausgegebenen Empfehlungen erstellt. 
 
 

§ 20 
Einsicht in die Studienakten 

 
Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in 
ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle 
gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der Prüfungsleistung bei der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat zu stellen. Die 
Dekanin /der Dekan/das Dekanat bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  

 
 

§ 21 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung  gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der Studierende 

ohne triftige Gründe  nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er 
nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 
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wird. Als triftiger Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und 
die Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes 
und von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit oder die Pflege oder 
Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen 
Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, 
wenn diese oder dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 
 

(2) Die für den Rücktritt  oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen 
über das zuständige Prüfungsamt der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin/des 
Kandidaten kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat ein ärztliches Attest verlangen. Im 
Falle einer längeren oder häufig auftretenden Erkrankung kann die Dekanin/der Dekan/das 
Dekanat die Vorlage eines amtsärztlichen Attests verlangen. Erkennt die Dekanin/der 
Dekan/das Dekanat die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich 
mitgeteilt. Erhält die/der Studierende innerhalb von 14 Tagen nach Anzeige und 
Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die Gründe als anerkannt. 

 
(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung   durch Täuschung, zum Beispiel 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als 
nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wer die Abnahme einer 
Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder Aufsichtführenden in der 
Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung der Einzelleistung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung  als nicht 
erbracht und  mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann die 
Dekanin/der Dekan/das Dekanat die Studierende/den Studierenden  von der 
Bachelorprüfung insgesamt  ausschließen. Die Bachelorprüfung ist in diesem Fall endgültig 
nicht bestanden. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen.  

 
(4) Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von der Dekanin/dem Dekan unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor 
einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 
 

§ 22 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

 
(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung  getäuscht und wird diese Tatsache erst 

nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die Dekanin/ der Dekan/das Dekanat 
nachträglich das Ergebnis und ggfs. die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringen die/der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung  nicht erfüllt, ohne 

dass die/der Studierende  hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Bestehen der Prüfungsleistung bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen  geheilt. Hat 
die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die 
Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass die/der 

Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des 
Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat die/der Studierende die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat 
unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 
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(4) Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und damit 
für die Zulassung zur Bachelorprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber 
täuschen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des 
Bachelorzeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Bachelorprüfung 
geheilt. Hat die/Studierende  die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die 
Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 

 
(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

 
(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird ein neues Zeugnis erteilt. Eine 

Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach 
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
 

§ 23 
Aberkennung des Bachelorgrades 

 
Die Aberkennung des Bachelorgrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er 
durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung 
irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. § 18 gilt entsprechend. Zuständig für die 
Entscheidung ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 

 
 

§ 24 
Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni ) in Kraft. Diese Ordnung gilt für alle 
Studierenden, die ab dem Wintersemester 2011/2012 ein Bachelorstudium innerhalb des 
Zwei-Fach-Modells aufgenommen haben.  

 
(2) Für Fächer, die nicht für  ein Masterstudium  mit Ausrichtung auf ein Lehramt an Gymnasien 

und Gesamtschulen oder ein Lehramt an Berufskollegs qualifizieren, bleiben die aufgrund der 
Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen  an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 22. Januar 2004 erlassenen fächerspezifischen 
Bestimmungen in Kraft. Sie gelten als Prüfungsordnungen für die Fächer im Sinne dieser 
Ordnung. Die  in ihnen  vorgesehenen prüfungsrelevanten  Leistungen gelten als 
Prüfungsleistungen im Sinne dieser Ordnung. 
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__________________________________________________________________________ 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Westfälischen Wilhelms- Universität 
vom 25. Mai 2011. 
 
Münster, den 6. Juni 2011       Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität 
über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert  am 23. 
Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 6. Juni 2011      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Rahmenordnung  
für die Bachelorprüfungen an der  

Westfälischen Wilhelms-Universität  
innerhalb des Studiums für das Lehramt an Grundschulen 

vom 6. Juni 2011 
 
Aufgrund der §§ 64 Abs. 1 und 2, 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes 
vom 1. Januar 2007 ( GV. NW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2009 (GV. NW. S. 
519), hat der  Senat der Westfälischen Wilhelms- Universität die folgende Rahmenordnung erlassen: 

 
 

 

 
Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Geltungsbereich der Rahmenprüfungsordnung 

§ 2 Ziel des Studiums  

§ 3 Bachelorgrad 

§ 4 Zuständigkeit 

§ 5 Zulassung zur Bachelorprüfung 

§ 6 Regelstudienzeit und Studienumfang, Gliederung des Studiums 

§ 7 Studienfächer 

§ 8 Strukturierung des Studiums  

§ 9 Bachelorprüfung 

§ 10 Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen 

§ 11 Bachelorarbeit 

§ 12 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit 

§ 13 Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

§ 14 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 15 Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

§ 16 Bestehen der Bachelorprüfung, Wiederholung 

§ 17 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote  

§ 18 Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

§ 19 Diploma Supplement 

§ 20 Einsicht in die Studienakten 

§ 21 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 22 Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

§ 23 Aberkennung des Bachelorgrades 

§ 24 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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§ 1 
Geltungsbereich der Rahmenprüfungsordnung 

 
(1) Diese Rahmenordnung gilt für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms-

 Universität innerhalb des Studiums für das Lehramt an Grundschulen. Sie regelt die 
 grundlegenden Strukturen des Bachelorstudiums. Auf ihrer Grundlage und innerhalb des 
 durch sie gesetzten  Rahmens erlassen die  Fachbereiche  besondere Prüfungsordnungen 
 für die  einzelnen Lernbereiche/ Fächer, in denen sie die Inhalte und Anforderungen der  
 Lernbereiche/ Fächer regeln.  
 

(2) Mit Zustimmung des Rektorats kann eines der Fächer an einer anderen Hochschule studiert 
 werden, falls es an der Westfälischen Wilhelms-Universität nicht angeboten wird, besondere 
 Umstände die Kombination mit den gemäß dieser Ordnung studierbaren Fächer erfordern 
 und das Studium an der anderen Hochschule den Vorgaben dieser Prüfungsordnung sowie 
 den sonstigen rechtlichen Bestimmungen entspricht. 

 
(3) Für die Durchführung der Prüfungen im Fach Biologie gelten nach Maßgabe der 

 Prüfungsordnung für dieses Fach von dieser Rahmenprüfungsordnung abweichende 
 Bestimmungen insbesondere über Anmeldemodalitäten, Notengebung, Bildung von 
 Modulnoten  sowie die Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen. 

 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

 
Das Bachelorstudium für das Lehramt an Grundschulen ist ein grundständiges wissenschaftliches 
Studium, das zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt. Es vermittelt 
wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen 
und darüber hinaus die Qualifikation für die Aufnahme eines einschlägigen Masterstudiums, 
insbesondere eines solchen, das zu einem auf ein Lehramt an Grundschulen bezogenen 
Abschluss führt.        

 
 

§ 3 
Bachelorgrad 

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad „Bachelor of Arts“ (B.A.), 
im Falle des Studiums zweier naturwissenschaftlicher Fächer „Bachelor of Science  (B.Sc.)“ 
verliehen. Die Verleihung erfolgt durch den Fachbereich der federführenden Dekanin/des 
federführenden Dekans/des federführenden Dekanats; der Grad „Bachelor of Science“ kann 
jedoch nur von einem Fachbereich der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät verliehen 
werden. 

 
 

§ 4 
 Zuständigkeit 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen in den Lernbereichen/Fächern sind die 

Dekaninnen/Dekane oder Dekanate der Fachbereiche,  denen diese Lernbereiche/ Fächer 
zugeordnet sind, zuständig. Für die Organisation der Prüfungen innerhalb des 
bildungswissenschaftlichen Studiums ist das Dekanat des Fachbereichs  
Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften zuständig.  Für jedes Prüfungsverfahren 
hat eine/einer/eines der beteiligten Dekaninnen/Dekane oder Dekanate die Federführung für 
die Gesamtorganisation. Federführend ist die Dekanin/der Dekan oder das Dekanat 
desjenigen Fachbereichs, dem das von der/dem Studierenden bei der Immatrikulation oder 
Umschreibung im Rahmen eines Fachwechsels als erster Lernbereich/ erstes Fach 
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angegebene Fach angehört. Die mit der Einschreibung getroffene Bestimmung der 
Federführung ist unwiderruflich. 
 

(2)  Widersprüche gegen die Bewertung von Prüfungsleistungen sind über das zuständige 
Prüfungsamt an die Dekanin/den Dekan/das Dekanat des Fachbereichs  zu richten, in dem 
die Prüfungsleistung erbracht wurde. Sie/Er/Es erlässt den Widerspruchsbescheid.  

 
 

§ 5 
Zulassung zur Bachelorprüfung 

 
(1) Die Zulassung zur Bachelorprüfung erfolgt mit der Einschreibung in die Lernbereiche 

Sprachliche Grundbildung und Mathematische Grundbildung sowie den Lernbereich 
Natur-und Gesellschaftswissenschaften oder ein Unterrichtsfach gemäß § 7. Sie steht 
unter dem Vorbehalt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt.  
 

(2) Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn die Bewerberin/der Bewerber in einem oder 
mehreren der gewählten Lernbereiche/ Fächer eine Hochschulprüfung oder Staatsprüfung 
endgültig nicht bestanden hat. Die Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/Fächer  können 
bestimmen, dass dies auch dann gilt, wenn eine solche Prüfung in einem darin benannten 
Lernbereich/ Fach endgültig nicht bestanden wurde. 
 

(3) Für die Fächer Musik und Sport sind vor Zulassung zum Studium Prüfungen zur Feststellung 
der Eignung abzulegen. Das Nähere regeln die Eignungsfeststellungsprüfungsordnungen der 
Fächer. 

 
 

§ 6 
Regelstudienzeit und Studienumfang, 

Gliederung des Studiums 
 

(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt drei Studienjahre. Ein 
Studienjahr besteht aus zwei Semestern.  
 

(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 180 Leistungspunkte zu erwerben. Das 
Curriculum ist so zu gestalten, dass auf jedes Studienjahr 60 Leistungspunkte entfallen. 
Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studierenden. 
Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und 
Nachbereitung des Lehrstoffes (Präsenz – und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die 
Prüfungsvorbereitungen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls 
Praktika oder andere Lehr-und Lernformen. Für den Erwerb eines Leistungspunkts wird 
insoweit ein Arbeitsaufwand von 25 - 30 Stunden zugrunde gelegt. Der Arbeitsaufwand für ein 
Studienjahr beträgt 1500 - 1800 Stunden. Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht 
einem Arbeitsaufwand von 4500 - 5400 Stunden. Ein Leistungspunkt entspricht einem Credit-
Point nach dem ECTS (European Credit Transfer System). 

 
 

§ 7 
Bestandteile des Studiums 

 
(1) Das Bachelorstudium umfasst das Studium der Lernbereiche Sprachliche Grundbildung 

und  Mathematische Grundbildung, des Lernbereichs Natur- und 
Gesellschaftswissenschaften oder  eines  Unterrichtsfachs und  eines 
bildungswissenschaftliches Studiums, das Praxiselemente einschließt. 

 
(2) Fächer im Sinne von Absatz 1 sind:  
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1. Englisch  
2. Musik  
3. Evangelische Religionslehre 
4. Katholische Religionslehre 
5. Sport. 

 
(3) Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums setzt den Erwerb von jeweils 42 

Leistungspunkten im Rahmen des Studiums von Modulen jeden Lernbereichs/Fachs, von 44 
Leistungspunkten im Rahmen des Studiums von Modulen des bildungswissenschaftlichen  
Studiums sowie von 10 Leistungspunkten für eine bestandene Bachelorarbeit voraus. 

 
 

§ 8 
Strukturierung des Studiums  

 
(1)   Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich 

definierte Studieneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen 
Teilqualifikationen führen, welche in einem Lernziel festgelegt sind. Module können sich 
aus Veranstaltungen verschiedener Lehr- und Lernformen zusammensetzen. Module 
umfassen in der Regel nicht weniger als fünf Leistungspunkte. Die Inhalte eines Moduls 
sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb eines Semesters oder innerhalb 
eines Jahres vermittelt werden können; in besonders begründeten Fällen kann sich ein 
Modul auch über mehrere Semester erstrecken. Die Modulbeschreibungen  sollen 
hinsichtlich der innerhalb eines Moduls zu absolvierenden Lehrveranstaltungen 
Wahlmöglichkeiten eröffnen. Dies soll bei mindestens einem Modul der Fall sein. 
 

(2)   Die inneren Strukturen der Module und die Zahl der zu erwerbenden Leistungspunkte 
sind in  Modulbeschreibungen geregelt, die Bestandteil der gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 von 
den Fachbereichen zu erlassenden Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/Fächer sind.  

 
 

(3)   Die Modulbeschreibungen  legen für jedes Modul des jeweiligen Lernbereichs/Fachs 
fest, in welchem zeitlichen Turnus es angeboten wird. 

 
(4)   Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von 

bestimmten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem 
anderen Modul oder an mehreren anderen Modulen abhängig sein.  

 
(5)   Die  Modulbeschreibungen können die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon 

abhängig machen, dass die Bewerberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für 
das Studium des Lernbereichs/Faches erforderlich sind, verfügt.  

 
(6)   Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der 

Modulbeschreibungen von der vorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung 
desselben Moduls oder dem Bestehen einer Modulteilprüfung desselben Moduls 
abhängig sein. 
 

(7)   Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen kann der Nachweis der Erbringung von 
Studienleistungen gefordert werden. Studienleistungen können insbesondere sein: 
Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche 
Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Soweit die Art einer Studienleistung 
nicht in den Prüfungsordnungen für die Fächer  definiert ist, wird sie von der/dem 
Lehrenden jeweils zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gemacht. Studienleistungen 
sollen in der durch die fachlichen Anforderungen gebotenen Sprache erbracht werden. 
Diese wird von der Veranstalterin/dem Veranstalter zu Beginn der Veranstaltung, 
innerhalb derer die Studienleistung zu erbringen ist, bekannt gemacht. Ist die 
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Studienleistung einem Modul, nicht aber einer bestimmten Veranstaltung zugeordnet, 
erfolgt die Bekanntmachung der Sprache mit der Terminbekanntmachung. 
 

(8)   In allen Veranstaltungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Eine Abweichung ist nach 
Maßgabe der Modulbeschreibung nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

 
 

§ 9  
Bachelorprüfung 

 
Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie setzt sich aus den 
Prüfungsleistungen im Rahmen der Module  sowie der Bachelorarbeit als weiterer 
Prüfungsleistungen zusammen.  

 
 

§ 10 
 Leistungen im Rahmen von Modulen 

 
(1) Jedem Modul muss mindestens eine und soll nicht mehr als eine Prüfungsleistung  

zugeordnet sein. Prüfungsleistungen können auf das gesamte durch das Modul 
vermittelte Kompetenzprofil (Modulprüfungen) oder  -  als jeweils eine von  mehreren - 
auf Teile des durch das Modul vermittelten Kompetenzprofils (Modulteilprüfungen)  
bezogen sein.   Modulprüfungen können als das Modul abschließende 
Prüfungsleistungen konzipiert sein (Modulabschlussprüfungen).  
 

(2) Art,  Umfang und Dauer der Prüfungsleistungen werden durch die Modulbeschreibungen 
bestimmt. 
 

(3) Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und Studienleistung setzt die vorherige 
Anmeldung voraus. Die Fristen für die Anmeldung  werden zentral bekannt gemacht. 
Erfolgte Anmeldungen können innerhalb der Frist gemäß Satz 2 zurückgenommen 
werden.  
 

(4) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das  Bestehen der  dem Modul 
zugeordneten Prüfungsleistungen und Studienleistungen voraus. Sofern die 
Modulbeschreibungen  gemäß § 8 Abs. 7  weitere Anforderungen bestimmen, ist deren  
Erbringung ebenfalls Voraussetzung  für den erfolgreichen Abschluss des Moduls. Der 
Erwerb von Leistungspunkten nach Maßgabe der Modulbeschreibungen  setzt den 
erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus. 
 

(5) Die Prüfungsordnungen  für die  Fächer bestimmen die Module, die für das Bestehen der 
Prüfung im jeweiligen Fach erfolgreich abgeschlossen werden müssen (Pflichtmodule). 
Darüber hinaus sollen Wahlmöglichkeiten eingeräumt werden (Wahlpflichtmodule). 
Sofern nach Satz 2 Wahlmöglichkeiten bestehen, regeln die Prüfungsordnungen  für die 
Fächer, in wie vielen der jeweils zur Auswahl stehenden Module die Kandidatin/der 
Kandidat versuchen kann, die geforderten Leistungen zu erbringen. Sofern die 
Prüfungsordnungen für die Fächer nichts anderes bestimmen, ist  mit der verbindlichen 
Anmeldung zur  ersten Prüfungsleistung oder Studienleistung innerhalb eines 
Wahlpflichtmoduls die Wahl dieses Moduls verbindlich erfolgt. Der Wechsel zu einem 
anderen der zur Auswahl stehenden Module ist danach  ausgeschlossen. 
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§ 11 
 Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit wird in einem der drei Lernbereiche/ Fächer oder im Rahmen des 

bildungswissenschaftlichen Studiums geschrieben; eine adäquate Betreuung ist 
sicherzustellen. Es handelt sich um eine selbständig verfasste schriftliche Arbeit. Ein Thema 
für die Bachelorarbeit wird auf Antrag der/des Studierenden vergeben. Die Bachelorarbeit soll 
zeigen, dass die/der Studierende  in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem mit wissenschaftlichen  Methoden zu  bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht 
darzustellen. 
 

(2) Das Thema der Bachelorarbeit wird von einer/einem gemäß § 13 bestellten 
Prüferin/Prüfer ausgegeben, die/der die Anfertigung der Bachelorarbeit  betreut.  
 

(3) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden im 
Auftrag der Dekanin/des Dekans/des Dekanats durch das Prüfungsamt. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

 
(4) Die Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/Fächer  können ein Vorschlagsrecht der/des 

Studierenden hinsichtlich des Themas der Arbeit vorsehen. Sie  können zudem bestimmen, 
dass die Ausgabe eines Themas für die Bachelorarbeit vom Erreichen einer bestimmten Zahl 
von Leistungspunkten oder dem erfolgreichen Abschluss bestimmter Module abhängig 
gemacht wird. 
 

(5) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten Woche der 
Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der Wiederholung 
ist die Rückgabe nur zulässig, wenn die/der Studierende bei der Anfertigung der ersten 
Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 

(6) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt acht Wochen. Wird die Bachelorarbeit 
studienbegleitend abgelegt, bestimmen die  Prüfungsordnungen für die Fächer die 
Bearbeitungsfrist, innerhalb derer die Bachelorarbeit anzufertigen ist. Auf Antrag der 
Kandidatin/des Kandidaten kann aus schwerwiegenden Gründen die Bearbeitungsfrist der 
Bachelorarbeit um bis zu zwei Wochen verlängert werden. Schwerwiegende Gründe in diesem 
Sinne können insbesondere akute Erkrankungen oder die Notwendigkeit der Betreuung 
eigener Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren sein, ferner die Notwendigkeit der Pflege 
oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen 
Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades 
Verschwägerten, wenn diese oder dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist. Der Antrag auf 
Verlängerung ist unverzüglich nach Bekanntwerden des Grundes vor Ablauf der 
Bearbeitungsfrist  zu stellen; über das Vorliegen des schwerwiegenden Grundes sind 
Nachweise vorzulegen. Über die Anerkennung entscheidet die zuständige Dekanin/der 
zuständige Dekan/das zuständige Dekanat. 

 
 

§ 12 
Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit  

 
(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt sowohl in zweifacher Ausfertigung 

(maschinenschriftlich, gebunden und paginiert) als auch zusätzlich als Textdatei 
einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit 
durch ein Postbeförderungsunternehmen ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei diesem 
maßgeblich. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie gemäß § 21 Abs. 
1 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Bei Abgabe der Arbeit hat die/der 
Studierende zu versichern, dass sie/er die Arbeit selbständig angefertigt und keine  
anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat. 
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(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern zu begutachten und zu bewerten. 

Eine der Prüferinnen/der Prüfer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt 
hat. Die zweite Prüferin/Der zweite Prüfer wird von der Dekanin/dem Dekan/dem 
Dekanat bestimmt. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 17 Abs. 1 vorzunehmen 
und schriftlich zu begründen. Die Note für die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen entsprechend  § 17  Abs. 4 gebildet, sofern die Differenz nicht 
mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine Bewertung „nicht 
ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von der Dekanin/dem 
Dekan eine dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. 
In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten 
gebildet. Die Arbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser bewertet 
werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. 
 

(3) Das Bewertungsverfahren für die Bachelorarbeit soll vier und darf acht Wochen nicht 
überschreiten. 

 
 

§ 13 
Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

 
(1) Die Dekanin/der Dekan/das Dekanat bestellt für die Prüfungsleistungen die 

Prüferinnen/Prüfer sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die 
Beisitzerinnen/Beisitzer. An mündlichen Prüfungen der Fächer Evangelische Religionslehre 
und Katholische Religionslehre können Vertreterinnen und Vertreter sowie Beauftragte der 
Kirchen teilnehmen. 
 

(2) Prüferin/Prüfer kann jede gemäß 65 Abs. 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, soweit 
nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die  
Prüfungsleistung bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. Über 
Ausnahmen entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 

 
(3) Zur Beisitzerin/zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige 

Bachelorprüfung oder eine gleich - oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 
  

(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit 
unabhängig. 
 

(5) Mündliche und praktische Prüfungsleistungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in 
Gegenwart einer Beisitzerin/eines Beisitzers abgelegt. Vor der Festsetzung der Note hat die 
Prüferin/der Prüfer die Beisitzerin/den Beisitzer zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und 
die Note der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin/dem Prüfer 
und der Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. 

 
(6) Schriftliche Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen werden von einer Prüferin/einem 

Prüfer bewertet. Das Gleiche gilt für andere Prüfungsleistungen, die nicht in  mündlicher oder 
praktischer Form erbracht werden. Für die Bewertung der Bachelorarbeit gilt § 12 Abs. 2. 

 
(7) Die Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/Fächer können vorsehen, dass schriftliche 

Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen in Form des Antwortwahlverfahrens (Multiple 
Choice) durchgeführt werden. Die Einzelheiten des Prüfungsverfahrens regeln die 
Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/Fächer. 
 

(8)  Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 abgelegt 
werden, sind von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. Die Note errechnet sich in diesem 
Fall als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. § 17 Abs. 4 Sätze 4 und 5 finden 
entsprechende Anwendung. 
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(9) Studierende des gleichen Studiengangs können an mündlichen Prüfungen als Zu-

hörerinnen/Zuhörer teilnehmen, sofern nicht eine Kandidatin oder ein Kandidat widerspricht. 
Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses an die Kandidatin oder den Kandidaten. 

 
§ 14 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Hochschulen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 

 
(2) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen oder an 

anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf 
Antrag angerechnet. Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag 
angerechnet. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studien- und Prüfungsleistungen in 
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des studierten Studiengangs im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von 
Studien- und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.  

 
(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 

Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund 
entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht worden 
sind, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  

 
(4) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in einem 

höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet. Die 
Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für die Dekanin/den Dekan/das 
Dekanat bindend. 

 
(5) Werden  Leistungen auf Prüfungsleistungen  angerechnet, sind ggfs. die Noten – soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ 
aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Führt die Anerkennung von 
Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, dazu, dass 
eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die Berechnung 
der Fachnote mit einbezogen. Die oder der Studierende hat die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Die Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/ Fächer  
können den Anteil an Prüfungsleistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen 
erbracht worden sind und auf den Bachelorstudiengang angerechnet werden können, 
begrenzen.  

 
(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter 

Unterlagen angerechnet werden. 
 

(7) Zuständig für die Anrechnungen ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. Vor Feststellungen 
über die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 
 

(8) Die Entscheidung über Anrechnungen ist den Studierenden spätestens 4 Wochen nach 
Einreichung der Unterlagen bzw. Stellung des Antrags mitzuteilen. 
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§ 15 
Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

 
(1) Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer 

chronischen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung 
genannten Prüfungsfristen abzulegen, muss die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die 
Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen 
verlängern oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form bestimmen. 
Entsprechendes gilt bei Studienleistungen. 

(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der 
Behindertenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. Sollte in einem Fachbereich keine 
Konsultierung der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der 
Behindertenbeauftragte der Universität anzusprechen. 
 

(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage 
geeigneter Nachweise verlangt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, 
falls vorhanden, Behindertenausweise. 

 
 

§ 16 
Bestehen der Bachelorprüfung,  

Wiederholung 
 

(1) Die Bachelorprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 7 und § 10 sowie der  
Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/ Fächer alle Module der Lernbereiche/Fächer gemäß 
§ 7, die Module des bildungswissenschaftlichen  Studiums  sowie die Bachelorarbeit 
mindestens mit der Note ausreichend (4,0) gemäß § 16 Abs. 2 bestanden hat. Zugleich 
müssen in den  drei Lernbereichen/ Fächern je 42  Leistungspunkte, im 
bildungswissenschaftlichen Studium 44  Leistungspunkte und für eine bestandene 
Bachelorarbeit 10 Leistungspunkte erworben worden sein.  
 

(2) Für das Bestehen jeder  Prüfungsleistung im Rahmen von Modulen stehen den Studierenden  
drei Versuche zur Verfügung. Die Prüfungsordnungen  für die Fächer können je Modul bis zu 
zwei weitere Versuche zulassen. Die Prüfungsordnungen für die Fächer können vorsehen, 
dass die im Rahmen von Satz 1 und Satz 2 zur Verfügung stehenden Versuche auch für 
Wiederholungen zur Notenverbesserung genutzt werden können. Ist eine Prüfungsleistung 
nach Ausschöpfung  der für sie zur Verfügung stehenden Anzahl von Versuchen nicht 
bestanden, ist das Modul insgesamt endgültig nicht bestanden.  
 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 4 können die Prüfungsordnungen für die Fächer vorsehen, dass 
ein Modul, dem mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet sind,  dann endgültig nicht 
bestanden ist, wenn sich nach Ausschöpfung der für die Prüfungsleistungen zur Verfügung 
stehenden Versuche im Durchschnitt nicht eine Modulnote im Sinne von § 17 Abs. 4 von 
mindestens „ausreichend“ (4,0) ergibt. In diesem Falle gilt für die Bewertung der 
Prüfungsleistungen  folgende Notenskala:  
 

  1 = sehr gut    =  eine hervorragende Leistung; 
2 = gut     =  eine Leistung, die erheblich über den   

      durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   =  eine Leistung, die den durchschnittlichen  

      Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

 Anforderungen genügt; 
5 = mangelhaft   =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

      Anforderungen nicht mehr genügt. 
 6=ungenügend                              =  eine völlig unbrauchbare Leistung. 

785



Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Note 0, 7 ist dabei ausgeschlossen. 

 
(4) Ist die Bachelorarbeit nicht bestanden, kann sie mit einem anderen Thema einmal wiederholt 

werden. Dabei ist ein neues Thema zu stellen. Eine zweite Wiederholung ist 
ausgeschlossen.  
 

(5)  Ist ein Pflichtmodul endgültig nicht bestanden oder hat die/der Studierende ein 
Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Möglichkeit mehr, an seiner Stelle ein 
anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Bachelorprüfung insgesamt endgültig nicht 
bestanden. Gleiches gilt, wenn die Bachelorarbeit im Falle der Wiederholung erneut nicht 
bestanden wird.  
 

(6) Über die endgültig nicht bestandene  Bachelorprüfung erhält die/der Studierende einen 
schriftlichen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. 

 
(7)  Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der 

Exmatrikulationsbescheinigung wird ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen 
und ggfs. die Noten enthält. Das Zeugnis wird von der Dekanin /dem Dekan/dem Dekanat des 
zuständigen Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel der Westfälischen Wilhelms-
Universität  versehen. 

 
 

§ 17 
Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und 

Ermittlung der Gesamtnote 
 

(1) Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut     = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

                    Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen 

                   entspricht; 
4 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

    Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

         Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. Für Studienleistungen können die Prüfungsordnungen der Fächer  eine 
Benotung vorsehen. 

 
(2) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden und dem 

zuständigen Prüfungsamt spätestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen 
Prüfungsleistungen  und der Bachelorarbeit spätestens acht Wochen nach Erbringung der 
Leistung mitzuteilen. 
 

(3)  Über die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen  erhalten die Studierenden einen 
schriftlichen Bescheid. Er wird für die schriftlichen Prüfungsleistungen im Rahmen von 
Modulen durch Aushang einer Liste auf den dafür vorgesehenen Aushangflächen derjenigen 
wissenschaftlichen Einrichtung öffentlich bekannt gegeben, dem die Aufgabenstellerin/der 
Aufgabensteller der Prüfungsleistung angehört. Die Liste bezeichnet die Studierenden, die an 
der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenommen haben, durch Angabe der Matrikelnummer. 
Handelt es sich bei der Prüfungsleistung  um eine Modulabschlussprüfung, erfolgt die 
öffentliche Bekanntgabe durch Aushang abweichend von Satz 2 nur für diejenigen 
Studierenden, die die Leistung bestanden haben und an der Aushangfläche des zuständigen 
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Prüfungsamts. Handelt es sich um eine Modulabschlussprüfung, so wird  den Studiereden, 
die die Prüfung nicht bestanden haben, der Bescheid auch individuell zugestellt. 
 

(4) Für jedes Modul wird aus den Noten der ihm zugeordneten Prüfungsleistungen  eine Note 
gebildet. Ist einem Modul nur eine Prüfungsleistung  zugeordnet, ist die mit ihr erzielte Note 
zugleich  die Modulnote. Sind einem Modul mehrere Prüfungsleistungen  zugeordnet, wird 
aus den mit ihnen erzielten Noten die Modulnote gebildet; die Modulbeschreibungen regeln 
das Gewicht, mit denen die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in die Modulnote 
eingehen. Bei der Bildung der Modulnote werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne 
Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet  
bei einem Wert  
bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5   = gut; 
von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 
über 4,0   = nicht ausreichend. 

 
(5) Aus den Noten der Module eines Lernbereichs/ Faches wird jeweils eine Fachnote gebildet. 

Die Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/ Fächer regeln das Gewicht, mit dem die Noten 
der einzelnen Module in die Berechnung der Fachnote eingehen.  Dezimalstellen außer der 
ersten werden ohne Rundung gestrichen. Die Fachnote  lautet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5   = gut; 
von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 
über 4,0   = nicht ausreichend. 
 

(6) Für das bildungswissenschaftliche Studium  wird eine Note gebildet. Absatz 5 Sätze 2 bis  4 
gelten entsprechend. 

 
(7) In die Gesamtnote der Bachelorprüfung gehen die Noten der der Lernbereiche Sprachliche 

Grundbildung und Mathematische Grundbildung, die Note des Lernbereichs Natur-und 
Gesellschaftswissenschaften oder des Unterrichtsfachs, die Note des 
bildungswissenschaftlichen Studiums, die Note des bildungswissenschaftlichen  Studiums  
und die Note der Bachelorarbeit im Verhältnis der auf sie jeweils entfallenden Zahlen von 
Leistungspunkten ein.  Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
nach den gemäß § 7 Abs. 3 zugrunde liegenden Leistungspunkten gewichteten Noten. Für 
die Bildung der Gesamtnote gelten Absatz 5 Sätze 3 und 4 entsprechend. 
 

(8)  Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 7 wird eine Note nach Maßgabe der ECTS-
Bewertungsskala festgesetzt.  

 
 

§ 18 
Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

 
(1) Hat die/der Studierende das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie/er über 

die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird aufgenommen: 
 a) die Note der Bachelorarbeit, 
 b) das Thema der Bachelorarbeit,  
 c)  die Noten der Lernbereiche Sprachliche Grundbildung und Mathematische  
       Grundbildung sowie die Note des Lernbereichs Natur- und    
       Gesellschaftswissenschaften oder des Unterrichtsfachs, 
 d)  die Note des bildungswissenschaftlichen Studiums gemäß § 17 Abs. 6  
 e) die Gesamtnote der Bachelorprüfung gemäß § 17 Abs. 7,  
 f) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums benötigte   
     Fachstudiendauer. 
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(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 
ist. 

 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/dem Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem 

 Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen 
Grades  gemäß § 3 beurkundet. 

 
(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 

 
(5) Das Bachelorzeugnis und die Bachelorurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan/dem 

 Dekanat des federführenden  Fachbereichs  unterzeichnet und mit dem Siegel der 
 Westfälischen Wilhelms-Universität  versehen. 

 
 

§ 19 
Diploma Supplement 

 
(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Bachelorstudiums wird der Absolventin/dem 

Absolventen ein Diploma Supplement mit Transcript of Records ausgehändigt. Das  Diploma 
Supplement informiert über den individuellen Studienverlauf, absolvierte  Module und deren 
Bewertungen und über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studiengangs.  

 
(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz 

insoweit herausgegebenen Empfehlungen erstellt. 
 
 

§ 20 
Einsicht in die Studienakten 

 
Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in 
ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle 
gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der Prüfungsleistung bei der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat zu stellen. Die 
Dekanin /der Dekan/das Dekanat bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  

 
 

§ 21 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung  gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der Studierende 

ohne triftige Gründe  nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er 
nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung  nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 
wird. Als wichtiger Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und 
die Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes 
und von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit oder die Pflege oder 
Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen 
Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, 
wenn diese oder dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 
 

(2) Die für den Rücktritt  oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen 
über das zuständige Prüfungsamt der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin/des 
Kandidaten kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat ein ärztliches Attest verlangen. Im 
Falle einer längeren oder häufig auftretenden Erkrankung kann die Dekanin/der Dekan/das 
Dekanat die Vorlage eines amtsärztlichen Attests verlangen. Erkennt die Dekanin/der 
Dekan/das Dekanat die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich 
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mitgeteilt. Erhält die/der Studierende innerhalb von 14 Tagen nach Anzeige und 
Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die Gründe als anerkannt. 

 
(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung   durch Täuschung, zum Beispiel 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als 
nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wer die Abnahme einer 
Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder Aufsichtführenden in der 
Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung der Einzelleistung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung  als nicht 
erbracht und  mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann die 
Dekanin/der Dekan/das Dekanat die Studierende/den Studierenden  von der 
Bachelorprüfung insgesamt  ausschließen. Die Bachelorprüfung ist in diesem Fall endgültig 
nicht bestanden. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen.  

 
(4) Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von der Dekanin/dem Dekan unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor 
einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 
 

§ 22 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

 
(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung  getäuscht und wird diese Tatsache erst 

nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die Dekanin/ der Dekan/das Dekanat 
nachträglich das Ergebnis und ggfs. die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringen die/der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung  nicht erfüllt, ohne 

dass die/ der Studierende  hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Bestehen der Prüfungsleistung  bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen  geheilt. Hat 
die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die 
Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass die/der 

Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des 
Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat die/der Studierende die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat 
unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 

 
(4) Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und damit 

für die Zulassung zur Bachelorprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber 
täuschen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des 
Bachelorzeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Bachelorprüfung 
geheilt. Hat die/Studierende  die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die 
Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 

 
(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

 
(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird ein neues Zeugnis erteilt. Eine 

Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach 
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
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§ 23 
Aberkennung des Bachelorgrades 

 
Die Aberkennung des Bachelorgrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt,  dass 
er durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die  Verleihung 
irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. § 22 gilt entsprechend. Zuständig  für die Ent-
scheidung ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 

 
 

§ 24 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekantmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni ) in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die ab  dem 
Wintersemester 2011/2012 ein Bachelorstudium mit Ausrichtung auf das Lehramt an Grund-
schulen aufgenommen haben. 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Westfälischen Wilhelms- Universität 
vom 25. Mai 2011. 
 
Münster, den 6. Juni 2011       Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität 
über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert  am 23. 
Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 6. Juni 2011      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Rahmenordnung  
für die Bachelorprüfungen an der  

Westfälischen Wilhelms-Universität  
innerhalb  des Studiums  für das Lehramt an Haupt-, Real -und 

Gesamtschulen 
vom 6. Juni 2011 

 
Aufgrund der §§ 64 Abs. 1 und 2, 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes 
vom 1. Januar 2007 ( GV. NW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2009 (GV. NW. S. 
519), hat der  Senat der Westfälischen Wilhelms- Universität die folgende Rahmenordnung erlassen: 

 
 

 

 
Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Geltungsbereich der Rahmenprüfungsordnung 

§ 2 Ziel des Studiums  

§ 3 Bachelorgrad 

§ 4 Zuständigkeit 

§ 5 Zulassung zur Bachelorprüfung 

§ 6 Regelstudienzeit und Studienumfang, Gliederung des Studiums 

§ 7 Bestandteile des Studiums 

§ 8 Strukturierung des Studiums  

§ 9 Bachelorprüfung 

§ 10 Leistungen im Rahmen von Modulen 

§ 11 Bachelorarbeit 

§ 12 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit 

§ 13 Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

§ 14 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 15 Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

§ 16 Bestehen der Bachelorprüfung, Wiederholung 

§ 17 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote  

§ 18 Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

§ 19 Diploma Supplement 

§ 20 Einsicht in die Studienakten 

§ 21 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 22 Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

§ 23 Aberkennung des Bachelorgrades 

§ 24 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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§ 1 
Geltungsbereich der Rahmenprüfungsordnung 

 
(1) Diese Rahmenordnung gilt für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms-

 Universität innerhalb des Studiums für das Lehramt an Haupt- Real-und Gesamtschulen. Sie 
 regelt die grundlegenden Strukturen des Bachelorstudiums. Auf ihrer Grundlage und 
 innerhalb des durch sie gesetzten  Rahmens erlassen die  Fachbereiche  besondere 
 Prüfungsordnungen für die  einzelnen Fächer, in denen sie die Inhalte und Anforderungen 
 der  Fächer regeln.  
 

(2) Mit Zustimmung des Rektorats kann eines der Fächer an einer anderen Hochschule studiert 
 werden, falls es an der Westfälischen Wilhelms-Universität nicht angeboten wird, besondere 
 Umstände die Kombination mit den gemäß dieser Ordnung studierbaren Fächer erfordern 
 und das Studium an der anderen Hochschule den Vorgaben dieser Prüfungsordnung sowie 
 den sonstigen rechtlichen Bestimmungen entspricht. 

 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

 
Das Bachelorstudium für das Lehramt an Haupt-, Real-und Gesamtschulen ist ein grundständiges 
wissenschaftliches Studium, das zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt. Es 
vermittelt wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene 
Qualifikationen und darüber hinaus die Qualifikation für die Aufnahme eines einschlägigen 
Masterstudiums, insbesondere eines solchen, das zu einem auf ein Lehramt an Haupt-und 
Realschulen  bezogenen Abschluss führt.        

 
 

§ 3 
Bachelorgrad 

 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad „Bachelor of Arts“ (B.A.), 
im Falle des Studiums zweier naturwissenschaftlicher Fächer „Bachelor of Science  (B.Sc.)“ 
verliehen. Die Verleihung erfolgt durch den Fachbereich der federführenden Dekanin/des 
federführenden Dekans/des federführenden Dekanats; der Grad „Bachelor of Science“ kann 
jedoch nur von einem Fachbereich der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät verliehen 
werden. 

 
 

§ 4 
 Zuständigkeit 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen in den Fächern sind die Dekaninnen/Dekane oder 

Dekanate der Fachbereiche, an denen diese Fächer studiert werden können, zuständig. Für 
die Organisation der Prüfungen innerhalb de bildungswissenschaftlichen  Studiums  ist das 
Dekanat des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften zuständig. Für 
jedes Prüfungsverfahren hat eine/einer/eines der beteiligten Dekaninnen/Dekane oder 
Dekanate die Federführung für die Gesamtorganisation. Federführend ist die Dekanin/der 
Dekan oder das Dekanat desjenigen Fachbereichs, dem das von der/dem Studierenden bei 
der Immatrikulation oder Umschreibung im Rahmen eines Fachwechsels als erstes Fach 
angegebene Fach angehört. Die mit der Einschreibung getroffene Bestimmung der 
Federführung ist unwiderruflich. 
 

(2)  Widersprüche gegen die Bewertung von Prüfungsleistungen sind über das zuständige 
Prüfungsamt an die Dekanin/den Dekan/das Dekanat des Fachbereichs  zu richten, in dem 
die Prüfungsleistung erbracht wurde. Sie/Er /Es erlässt den Widerspruchsbescheid.  

792



§ 5 
Zulassung zur Bachelorprüfung 

 
(1) Die Zulassung zur Bachelorprüfung erfolgt mit der Einschreibung in zwei Fächern gemäß § 7. 

Sie steht unter dem Vorbehalt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt.  
 

(2) Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn die Bewerberin/der Bewerber in einem oder beiden 
der gewählten Fächer eine Hochschulprüfung oder Staatsprüfung endgültig nicht bestanden 
hat. Die Prüfungsordnungen für die Fächer können bestimmen, dass dies auch dann gilt, 
wenn eine solche Prüfung in einem darin benannten Fach endgültig nicht bestanden wurde. 
 

(3) Für die Fächer Musik und Sport sind vor Zulassung zum Studium Prüfungen zur Feststellung 
der Eignung abzulegen. Das Nähere regeln die Eignungsfeststellungsprüfungsordnungen der 
Fächer. 

 
 

§ 6 
Regelstudienzeit und Studienumfang, 

Gliederung des Studiums 
 

(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt drei Studienjahre. Ein 
Studienjahr besteht aus zwei Semestern.  
 

(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 180 Leistungspunkte zu erwerben. Das 
Curriculum ist so zu gestalten, dass auf jedes Studienjahr 60 Leistungspunkte entfallen. 
Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studierenden. 
Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und 
Nachbereitung des Lehrstoffes (Präsenz – und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die 
Prüfungsvorbereitungen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls 
Praktika oder andere Lehr-und Lernformen. Für den Erwerb eines Leistungspunkts wird 
insoweit ein Arbeitsaufwand von 25 -30 Stunden zugrunde gelegt. Der Arbeitsaufwand für ein 
Studienjahr beträgt 1500 -1800 Stunden. Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht einem 
Arbeitsaufwand von 4500 - 5400 Stunden. Ein Leistungspunkt entspricht einem Credit-Point 
nach dem ECTS (European Credit Transfer System). 

 
 

§ 7 
Bestandteile des Studiums 

 
(1) Das Bachelorstudium umfasst das Studium von  zwei Fächern sowie  ein 

bildungswissenschaftliches Studium,  das Praxiselemente einschließt.  
 

(2) Fächer im Sinne von Absatz 1 sind: 
1. Biologie 
2. Chemie  
3. Deutsch  
4. Englisch  
5. Französisch  
6. Geographie  
7. Geschichte  
8. Mathematik  
9. Musik 
10. Niederländisch 
11.  Praktische Philosophie 
12.  Physik  
13. Evangelische Religionslehre 
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14. Katholische Religionslehre 
15. Sozialwissenschaften 
16.  Sport. 
 

 Als eines der beiden Fächer ist Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Geschichte, 
 Mathematik, Physik, Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre oder 
 Sozialwissenschaften zu  wählen.  
 

(3) Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums setzt den Erwerb von jeweils 64 
Leistungspunkten im Rahmen des Studiums von Modulen jeden Fachs, von 42 
Leistungspunkten im Rahmen des Studiums von Modulen des bildungswissenschaftlichen  
Studiums sowie von 10 Leistungspunkten für eine bestandene Bachelorarbeit voraus. 

 
 

§ 8 
Strukturierung des Studiums  

 
(1)   Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich 

definierte Studieneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen 
Teilqualifikationen führen, welche in einem Lernziel festgelegt sind. Module können sich 
aus Veranstaltungen verschiedener Lehr- und Lernformen zusammensetzen. Module 
umfassen in der Regel nicht weniger als fünf Leistungspunkte. Die Inhalte eines Moduls 
sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb eines Semesters oder innerhalb 
eines Jahres vermittelt werden können; in besonders begründeten Fällen kann sich ein 
Modul auch über mehrere Semester erstrecken. Die Modulbeschreibungen  sollen 
hinsichtlich der innerhalb eines Moduls zu  absolvierenden Lehrveranstaltungen 
Wahlmöglichkeiten eröffnen. Dies soll bei mindestens einem Modul der Fall sein. 
 

(2)   Die inneren Strukturen der Module und die Zahl der zu erwerbenden Leistungspunkte 
sind in  Modulbeschreibungen geregelt, die Bestandteil der gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 von 
den Fachbereichen zu erlassenden Prüfungsordnungen für die Fächer sind.  

 
 

(3)   Die Modulbeschreibungen  legen für jedes Modul des jeweiligen Fachs fest, in welchem 
zeitlichen Turnus es angeboten wird. 

 
(4)   Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von 

bestimmten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem 
anderen Modul oder an mehreren anderen Modulen abhängig sein.  

 
(5)   Die  Modulbeschreibungen können die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon 

abhängig machen, dass die Bewerberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für 
das Studium des Faches erforderlich sind, verfügt.  

 
(6)  Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen 

von der vorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls 
oder dem Bestehen einer Modulteilprüfung desselben Moduls abhängig sein. 

 
(7)   Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen kann der Nachweis der Erbringung von 

Studienleistungen gefordert werden. Studienleistungen können insbesondere sein: 
Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche 
Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Soweit die Art einer Studienleistung 
nicht in den Prüfungsordnungen für die Fächer  definiert ist, wird sie von der/dem 
Lehrenden jeweils zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gemacht. Studienleistungen 
sollen in der durch die fachlichen Anforderungen gebotenen Sprache erbracht werden. 
Diese wird von der Veranstalterin/dem Veranstalter zu Beginn der Veranstaltung, 
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innerhalb derer die Studienleistung zu erbringen ist, bekannt gemacht. Ist die 
Studienleistung einem Modul, nicht aber einer bestimmten Veranstaltung zugeordnet, 
erfolgt die Bekanntmachung der Sprache mit der Terminbekanntmachung. 
 

(8)   In allen Veranstaltungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Eine Abweichung ist nach 
Maßgabe der Modulbeschreibung nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

 
 

§ 9  
Bachelorprüfung 

 
Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie setzt sich aus den 
Prüfungsleistungen im Rahmen der Module  sowie der Bachelorarbeit als weiterer 
Prüfungsleistung zusammen.  

 
 

§ 10 
 Leistungen im Rahmen von Modulen 

 
(1) Jedem Modul muss mindestens eine und soll nicht mehr als eine Prüfungsleistung  

zugeordnet sein. Prüfungsleistungen können auf das gesamte durch das Modul 
vermittelte Kompetenzprofil (Modulprüfungen) oder - als jeweils eine von  mehreren - auf 
Teile des durch das Modul vermittelten Kompetenzprofils (Modulteilprüfungen)  bezogen 
sein.   Modulprüfungen können als das Modul abschließende Prüfungsleistungen 
konzipiert sein (Modulabschlussprüfungen).  
 

(2) Art,  Umfang und Dauer der Prüfungsleistungen werden durch die Modulbeschreibungen 
bestimmt. 
 

(3)  Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und Studienleistung setzt die vorherige 
Anmeldung voraus. Die Fristen für die Anmeldung  werden zentral bekannt gemacht. 
Erfolgte Anmeldungen können innerhalb der Frist gemäß Satz 2 zurückgenommen 
werden.  
 

(4) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das  Bestehen der  dem Modul 
zugeordneten Prüfungsleistungen und Studienleistungen voraus. Sofern die 
Modulbeschreibungen  gemäß § 8 Abs. 7  weitere Anforderungen bestimmen, ist deren  
Erbringung ebenfalls Voraussetzung  für den erfolgreichen Abschluss des Moduls. Der 
Erwerb von Leistungspunkten nach Maßgabe der Modulbeschreibungen  setzt den 
erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus. 
 

(5) Die Prüfungsordnungen  für die  Fächer bestimmen die Module, die für das Bestehen der 
Prüfung im jeweiligen Fach erfolgreich abgeschlossen werden müssen (Pflichtmodule). 
Darüber hinaus sollen Wahlmöglichkeiten eingeräumt werden (Wahlpflichtmodule). 
Sofern nach Satz 2 Wahlmöglichkeiten bestehen, regeln die Prüfungsordnungen  für die 
Fächer, in wie vielen der jeweils zur Auswahl stehenden Module die Kandidatin/der 
Kandidat versuchen kann, die geforderten Leistungen zu erbringen. Sofern die 
Prüfungsordnungen für die Fächer nichts anderes bestimmen, ist  mit der verbindlichen 
Anmeldung zur  ersten Prüfungsleistung oder Studienleistung innerhalb eines 
Wahlpflichtmoduls die Wahl dieses Moduls verbindlich erfolgt. Der Wechsel zu einem 
anderen der zur Auswahl stehenden Module ist danach  ausgeschlossen. 
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§ 11 
 Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit wird in einem der beiden Fächer oder im Rahmendes 

bildungswissenschaftlichen Studiums geschrieben; eine adäquate Betreuung ist 
sicherzustellen. Es handelt sich um eine selbständig verfasste schriftliche Arbeit. Ein Thema 
für die Bachelorarbeit wird auf Antrag der/des Studierenden vergeben. Die Bachelorarbeit soll 
zeigen, dass die/der Studierende  in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem mit wissenschaftlichen  Methoden zu  bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht 
darzustellen. 
 

(2) Das Thema der  Bachelorarbeit wird von einer/einem gemäß § 13 bestellten 
Prüferin/Prüfer ausgegeben, die/der die Anfertigung der Bachelorarbeit  betreut.  
 

(3) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden im 
Auftrag der Dekanin/des Dekans/des Dekanats durch das Prüfungsamt. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

 
(4) Die Prüfungsordnungen für die Fächer  können ein Vorschlagsrecht der/des Studierenden 

hinsichtlich des Themas der Arbeit vorsehen. Sie  können zudem bestimmen, dass die 
Ausgabe eines Themas für die Bachelorarbeit vom Erreichen einer bestimmten Zahl von 
Leistungspunkten oder dem erfolgreichen Abschluss bestimmter Module abhängig gemacht 
wird. 
 

(5) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten Woche der 
Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der Wiederholung 
ist die Rückgabe nur zulässig, wenn die/der Studierende bei der Anfertigung der ersten 
Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 

(6) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt acht Wochen. Wird die Bachelorarbeit 
studienbegleitend abgelegt, bestimmen die  Prüfungsordnungen für die Fächer die 
Bearbeitungsfrist, innerhalb derer die Bachelorarbeit anzufertigen ist. Auf Antrag der 
Kandidatin/des Kandidaten kann aus schwerwiegenden Gründen die Bearbeitungsfrist der 
Bachelorarbeit um bis zu zwei Wochen verlängert werden. Schwer-wiegende Gründe in 
diesem Sinne können insbesondere akute Erkrankungen oder die Notwendigkeit der 
Betreuung eigener Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren sein, ferner die Notwendigkeit 
der Pflege oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des 
eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten 
Grades Verschwägerten, wenn diese oder dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist. Der 
Antrag auf Verlängerung ist unverzüglich nach Bekanntwerden des Grundes vor Ablauf der 
Bearbeitungsfrist  zu stellen; über das Vorliegen des schwerwiegenden Grundes sind 
Nachweise vorzulegen. Über die Anerkennung entscheidet die zuständige Dekanin/der 
zuständige Dekan/das zuständige Dekanat. 

 
 

§ 12 
Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit  

 
(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt sowohl in zweifacher Ausfertigung 

(maschinenschriftlich, gebunden und paginiert) als auch zusätzlich als Textdatei 
einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit 
durch ein Postbeförderungsunternehmen ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei diesem 
maßgeblich. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie gemäß § 21 Abs. 
1 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Bei Abgabe der Arbeit hat die/der 
Studierende zu versichern, dass sie/er die Arbeit selbständig angefertigt und keine  
anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat. 
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(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern zu begutachten und zu bewerten. 

Eine der Prüferinnen/der Prüfer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt 
hat. Die zweite Prüferin/Der zweite Prüfer wird von der Dekanin/dem Dekan/dem 
Dekanat bestimmt. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 17 Abs. 1 vorzunehmen 
und schriftlich zu begründen. Die Note für die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen entsprechend  § 17  Abs. 4 gebildet, sofern die Differenz nicht 
mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine Bewertung „nicht 
ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von der Dekanin/dem 
Dekan eine dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. 
In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten 
gebildet. Die Arbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser bewertet 
werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. 
 

(3) Das Bewertungsverfahren für die Bachelorarbeit soll vier und darf acht Wochen nicht 
überschreiten. 

 
 

§ 13 
Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

 
(1) Die Dekanin/der Dekan/das Dekanat bestellt für die Prüfungsleistungen die 

Prüferinnen/Prüfer sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die 
Beisitzerinnen/Beisitzer. An mündlichen Prüfungen der Fächer Evangelische Religionslehre 
und Katholische Religionslehre können Vertreterinnen und Vertreter sowie Beauftragte der 
Kirchen teilnehmen. 
 

(2) Prüferin/Prüfer kann jede gemäß 65 Abs. 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, soweit 
nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die  
Prüfungsleistung bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. Über 
Ausnahmen entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 

 
(3) Zur Beisitzerin/zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige 

Bachelorprüfung oder eine gleich - oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 
  

(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit 
unabhängig. 
 

(5) Mündliche und praktische Prüfungsleistungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in 
Gegenwart einer Beisitzerin/eines Beisitzers abgelegt. Vor der Festsetzung der Note hat die 
Prüferin/der Prüfer die Beisitzerin/den Beisitzer zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und 
die Note der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin/dem Prüfer 
und der Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. 
 

(6) Schriftliche Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen werden von einer Prüferin/einem 
Prüfer bewertet. Das Gleiche gilt für andere Prüfungsleistungen, die nicht in  mündlicher oder 
praktischer Form erbracht werden. Für die Bewertung der Bachelorarbeit gilt § 12 Abs. 2. 

 
(7) Die Prüfungsordnungen für die Fächer können vorsehen, dass schriftliche Prüfungsleistungen 

im Rahmen von Modulen in Form des Antwortwahlverfahrens (Multiple Choice) durchgeführt 
werden. Die Einzelheiten des Prüfungsverfahrens regeln die Prüfungsordnungen für die 
Fächer. 
 

(8)  Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 abgelegt 
werden, sind von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. Die Note errechnet sich in diesem 
Fall als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. § 17 Abs. 4 Sätze 4 und 5 finden 
entsprechende Anwendung. 
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(9) Studierende des gleichen Studiengangs können an mündlichen Prüfungen als Zu-

hörerinnen/Zuhörer teilnehmen, sofern nicht eine Kandidatin oder ein Kandidat widerspricht. 
Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses an die Kandidatin oder den Kandidaten. 

 
 

§ 14 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Hochschulen im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 
 

(2) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen oder an 
anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf 
Antrag angerechnet. Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen 
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag 
angerechnet. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studien- und Prüfungsleistungen in 
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des studierten Studiengangs im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von 
Studien- und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.  

 
(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 

Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund 
entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht worden 
sind, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  

 
(4) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in einem 

höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet. Die 
Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für die Dekanin/den Dekan/das 
Dekanat bindend. 

 
(5) Werden  Leistungen auf Prüfungsleistungen  angerechnet, sind ggfs. die Noten – soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ 
aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Führt die Anerkennung von 
Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, dazu, dass 
eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die Berechnung 
der Fachnote mit einbezogen. Die oder der Studierende hat die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Die Prüfungsordnungen für die Fächer  können den 
Anteil an Prüfungsleistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden 
sind und auf den Bachelorstudiengang angerechnet werden können, begrenzen.  

 
(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter 

Unterlagen angerechnet werden. 
 

(7) Zuständig für die Anrechnungen ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. Vor Feststellungen 
über die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 
 

(8) Die Entscheidung über Anrechnungen ist den Studierenden spätestens 4 Wochen nach 
Einreichung der Unterlagen bzw. Stellung des Antrags mitzuteilen. 
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§ 15 
Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

 
(1) Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer 

chronischen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung 
genannten Prüfungsfristen abzulegen, muss die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die 
Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen 
verlängern oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form bestimmen. 
Entsprechendes gilt bei Studienleistungen. 
 

(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der 
Behindertenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. Sollte in einem Fachbereich keine 
Konsultierung der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der 
Behindertenbeauftragte der Universität anzusprechen. 
 

(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage 
geeigneter Nachweise verlangt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, 
falls vorhanden, Behindertenausweise. 

 
 

§ 16 
Bestehen der Bachelorprüfung,  

Wiederholung 
 

(1) Die Bachelorprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 7 und § 10 sowie der  
Prüfungsordnungen für die Fächer alle Module der beiden Fächer gemäß § 7 ,  die Module des 
bildungswissenschaftlichen Studiums  sowie die Bachelorarbeit mindestens mit der Note 
ausreichend (4,0) gemäß § 16 Abs. 2 bestanden hat. Zugleich müssen in den beiden Fächern 
je 64  Leistungspunkte, im bildungswissenschaftlichen Studium  42 Leistungspunkte und für 
eine bestandene Bachelorarbeit 10 Leistungspunkte erworben worden sein.  

(2) Für das Bestehen jeder  Prüfungsleistung im Rahmen von Modulen stehen den Studierenden  
drei Versuche zur Verfügung. Die Prüfungsordnungen  für die Fächer können je Modul bis zu 
zwei weitere Versuche zulassen. Die Prüfungsordnungen für die Fächer können vorsehen, 
dass die im Rahmen von Satz 1 und Satz 2 zur Verfügung stehenden Versuche auch für 
Wiederholungen zur Notenverbesserung genutzt werden können. Ist eine Prüfungsleistung 
nach Ausschöpfung  der für sie zur Verfügung stehenden Anzahl von Versuchen nicht 
bestanden, ist das Modul insgesamt endgültig nicht bestanden.  
 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 4 können die Prüfungsordnungen für die Fächer vorsehen, 
dass ein Modul, dem mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet sind,  dann endgültig nicht 
bestanden ist, wenn sich nach Ausschöpfung der für die Prüfungsleistungen zur Verfügung 
stehenden Versuche im Durchschnitt nicht eine Modulnote im Sinne von § 17 Abs. 4 von 
mindestens „ausreichend“ (4,0) ergibt. In diesem Falle gilt für die Bewertung der 
Prüfungsleistungen  folgende Notenskala:  
 

  1 = sehr gut   =  eine hervorragende Leistung; 
2 = gut    =  eine Leistung, die erheblich über den   

      durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend  =  eine Leistung, die den durchschnittlichen  

      Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

 Anforderungen genügt; 
5 = mangelhaft   =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

      Anforderungen nicht mehr genügt. 
 6= ungenügend                             =  eine völlig unbrauchbare Leistung. 
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 Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
 Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Note 0, 7 ist dabei ausgeschlossen. 
 

(4) Ist die Bachelorarbeit nicht bestanden, kann sie mit einem anderen Thema einmal wiederholt 
werden. Dabei ist ein neues Thema zu stellen. Eine zweite Wiederholung ist 
ausgeschlossen.  
 

(5) Ist ein Pflichtmodul endgültig nicht bestanden oder hat die/der Studierende ein 
Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Möglichkeit mehr, an seiner Stelle ein 
anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Bachelorprüfung insgesamt endgültig nicht 
bestanden. Gleiches gilt, wenn die Bachelorarbeit im Falle der Wiederholung erneut nicht 
bestanden wird.  
 

(6) Über die endgültig nicht bestandene  Bachelorprüfung erhält die/der Studierende einen 
schriftlichen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. 
 

(7)  Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der 
Exmatrikulationsbescheinigung wird ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen 
und ggfs. die Noten enthält. Das Zeugnis wird von der Dekanin /dem Dekan/dem Dekanat des 
zuständigen Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel der Westfälischen Wilhelms-
Universität  versehen. 

 
 

§ 17 
Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und 

Ermittlung der Gesamtnote 
 

(1) Alle Prüfungsleistungen  sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut     = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

                   Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen 

                   entspricht; 
4 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

     Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  =   eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

                   Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. Für Studienleistungen können die Prüfungsordnungen der Fächer  eine 
Benotung vorsehen. 

 
(2) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden und dem 

zuständigen Prüfungsamt spätestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen 
Prüfungsleistungen spätestens acht Wochen nach Erbringung der Leistung mitzuteilen. 
 

(3)  Über die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen erhalten die Studierenden einen 
schriftlichen Bescheid. Er wird für die schriftlichen Prüfungsleistungen im Rahmen von 
Modulen durch Aushang einer Liste auf den dafür vorgesehenen Aushangflächen derjenigen 
wissenschaftlichen Einrichtung öffentlich bekannt gegeben, dem die Aufgabenstellerin/der 
Aufgabensteller der Prüfungsleistung angehört. Die Liste bezeichnet die Studierenden, die an 
der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenommen haben, durch Angabe der Matrikelnummer. 
Handelt es sich bei der Prüfungsleistung  um eine Modulabschlussprüfung, erfolgt die 
öffentliche Bekanntgabe durch Aushang abweichend von Satz 2 nur für diejenigen 
Studierenden, die die Leistung bestanden haben und an der Aushangfläche des zuständigen 
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Prüfungsamts. Handelt es sich um eine Modulabschlussprüfung, so wird  den Studiereden, 
die die Prüfung nicht bestanden haben, der Bescheid auch individuell zugestellt. 
 

(4) Für jedes Modul wird aus den Noten der ihm zugeordneten Prüfungsleistungen  eine Note 
gebildet. Ist einem Modul nur eine Prüfungsleistung  zugeordnet, ist die mit ihr erzielte Note 
zugleich  die Modulnote. Sind einem Modul mehrere Prüfungsleistungen  zugeordnet, wird 
aus den mit ihnen erzielten Noten die Modulnote gebildet; die Modulbeschreibungen regeln 
das Gewicht, mit denen die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in die Modulnote 
eingehen. Bei der Bildung der Modulnote werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne 
Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet  
bei einem Wert  
bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5   = gut; 
von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 
über 4,0   = nicht ausreichend. 

 
(5) Aus den Noten der Module eines Faches wird eine Fachnote gebildet. Die Prüfungsordnungen 

für die Fächer regeln das Gewicht, mit dem die Noten der einzelnen Module in die Berechnung 
der Fachnote eingehen.  Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. 
Die Fachnote  lautet bei einem Wert 
bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5   = gut; 
von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 
über 4,0   = nicht ausreichend. 
 

(6) Für das bildungswissenschaftliche Studium  wird eine Note gebildet. Absatz 5 Sätze 2 bis  4 
gelten entsprechend. 

 
(7) In die Gesamtnote der Bachelorprüfung gehen die Noten der beiden Fächer, die Note des 

bildungswissenschaftlichen Studiums  und die Note der Bachelorarbeit im Verhältnis der auf 
sie jeweils entfallenden Zahlen von Leistungspunkten ein.  Die Gesamtnote errechnet 
sich aus dem arithmetischen Mittel der nach den gemäß § 7 Abs. 3 zugrunde liegenden 
Leistungspunkten gewichteten Noten. Für die Bildung der Gesamtnote gelten Absatz 5 Sätze 
3 und 4 entsprechend. 
 

(8)  Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 7 wird anhand  eine Note nach Maßgabe der ECTS-
Bewertungsskala festgesetzt.  

 
 

§ 18 
Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

 
(1) Hat die/der Studierende das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie/er über 

die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird aufgenommen: 
 a) die Note der Bachelorarbeit, 
 b) das Thema der Bachelorarbeit,  
 c) die Noten  der beiden Fächer gemäß § 16 Abs. 5, die Note des bildungswissenschaftlichen 

     Studiums  gemäß § 17 Abs. 6 und die Gesamtnote der Bachelorprüfung gemäß § 17 Abs. 7,  
 d) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums benötigte Fachstudiendauer. 

 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 

ist. 
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(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/dem Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades 
gemäß § 3 beurkundet. 

 
(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 

 
(5) Das Bachelorzeugnis und die Bachelorurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan/dem 

Dekanat des federführenden  Fachbereichs  unterzeichnet und mit dem Siegel der 
Westfälischen Wilhelms-Universität  versehen. 

 
 

§ 19 
Diploma Supplement 

 
(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Bachelorstudiums wird der Absolventin/dem 

Absolventen ein Diploma Supplement mit Transcript of Records ausgehändigt. Das  Diploma 
Supplement informiert über den individuellen Studienverlauf, absolvierte   Module und deren 
Bewertungen und über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studiengangs.  

 
(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz 

insoweit herausgegebenen Empfehlungen erstellt. 
 
 

§ 20 
Einsicht in die Studienakten 

 
 Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in 

ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle 
gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der Prüfungsleistung bei der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat zu stellen. Die 
Dekanin /der Dekan/das Dekanat bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  

 
 

§ 21 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung  gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der Studierende 

ohne triftige Gründe  nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er 
nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 
wird. Als triftiger  Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und 
die Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes 
und von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit oder die Pflege oder 
Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen 
Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, 
wenn diese oder dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 
 

(2) Die für den Rücktritt  oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen 
über das zuständige Prüfungsamt der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin/des 
Kandidaten kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat ein ärztliches Attest verlangen.  Im 
Falle einer längeren oder häufig auftretenden Erkrankung kann die Dekanin/der Dekan/das 
Dekanat die Vorlage eines amtsärztlichen Attests verlangen. Erkennt die Dekanin/der 
Dekan/das Dekanat die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich 
mitgeteilt. Erhält die/der Studierende innerhalb von 14 Tagen nach Anzeige und 
Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die Gründe als anerkannt. 
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(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung  durch Täuschung, zum Beispiel 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als 
nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wer die Abnahme einer 
Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder Aufsichtführenden in der 
Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung der Einzelleistung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung  als nicht 
erbracht und  mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann die 
Dekanin/der Dekan/das Dekanat die Studierende/den Studierenden  von der 
Bachelorprüfung insgesamt  ausschließen. Die Bachelorprüfung ist in diesem Fall endgültig 
nicht bestanden. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen.  

 
(4) Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von der Dekanin/dem Dekan unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor 
einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 
 

§ 22 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

 
(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 

nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die Dekanin/ der Dekan/das Dekanat 
nachträglich das Ergebnis und ggfs. die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringen die/der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung  nicht erfüllt, ohne 

dass die/der Studierende  hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Bestehen der Prüfungsleistung oder der Bachelorarbeit  bekannt, wird dieser Mangel durch 
das Bestehen  geheilt. Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass die/der 

Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des 
Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat die/der Studierende die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat 
unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 

 
(4) Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und damit 

für die Zulassung zur Bachelorprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber 
täuschen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des 
Bachelorzeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Bachelorprüfung 
geheilt. Hat die/Studierende  die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die 
Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 

 
(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

 
(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird ein neues Zeugnis erteilt. Eine 

Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach 
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
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§ 23 
Aberkennung des Bachelorgrades 

 
Die Aberkennung des Bachelorgrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er 
durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die  Verleihung 
irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. § 22 gilt entsprechend. Zuständig für die 
Entscheidung ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 

 
 

§ 24 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
 Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekantmachungen der 

Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni ) in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die ab dem 
Wintersemester 2011/2012 ein Bachelorstudium mit Ausrichtung auf das Lehramt an Haupt-, Real- 
und Gesamtschulen aufgenommen haben. 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Westfälischen Wilhelms- Universität 
vom 25. Mai 2011. 
 
Münster, den 6. Juni 2011       Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität 
über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert  am 23. 
Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 6. Juni 2011      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
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	(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni ) in Kraft. Diese Ordnung gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2011/2012 ein Bachelorstudium inner
	(2) Für Fächer, die nicht für  ein Masterstudium  mit Ausrichtung auf ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen oder ein Lehramt an Berufskollegs qualifizieren, bleiben die aufgrund der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen  an der Westfälischen Wilhelm
	Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Westfälischen Wilhelms- Universität vom 25. Mai 2011.
	Prof. Dr. Ursula Nelles
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	Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad „Bachelor of Arts“ (B.A.), im Falle des Studiums zweier naturwissenschaftlicher Fächer „Bachelor of Science  (B.Sc.)“ verliehen. Die Verleihung erfolgt durch den Fachbereich der feder...
	§ 4
	Zuständigkeit

	(1) Für die Organisation der Prüfungen in den Lernbereichen/Fächern sind die Dekaninnen/Dekane oder Dekanate der Fachbereiche,  denen diese Lernbereiche/ Fächer zugeordnet sind, zuständig. Für die Organisation der Prüfungen innerhalb des bildungswissenscha�
	(2)  Widersprüche gegen die Bewertung von Prüfungsleistungen sind über das zuständige Prüfungsamt an die Dekanin/den Dekan/das Dekanat des Fachbereichs  zu richten, in dem die Prüfungsleistung erbracht wurde. Sie/Er/Es erlässt den Widerspruchsbescheid.
	Zulassung zur Bachelorprüfung
	(1) Die Zulassung zur Bachelorprüfung erfolgt mit der Einschreibung in die Lernbereiche Sprachliche Grundbildung und Mathematische Grundbildung sowie den Lernbereich Natur-und Gesellschaftswissenschaften oder ein Unterrichtsfach gemäß § 7. Sie steht unter �
	(2) Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn die Bewerberin/der Bewerber in einem oder mehreren der gewählten Lernbereiche/ Fächer eine Hochschulprüfung oder Staatsprüfung endgültig nicht bestanden hat. Die Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/Fächer  k�
	(3) Für die Fächer Musik und Sport sind vor Zulassung zum Studium Prüfungen zur Feststellung der Eignung abzulegen. Das Nähere regeln die Eignungsfeststellungsprüfungsordnungen der Fächer.
	Regelstudienzeit und Studienumfang,
	Gliederung des Studiums

	(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt drei Studienjahre. Ein Studienjahr besteht aus zwei Semestern.
	(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 180 Leistungspunkte zu erwerben. Das Curriculum ist so zu gestalten, dass auf jedes Studienjahr 60 Leistungspunkte entfallen. Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des�
	Bestandteile des Studiums

	(1) Das Bachelorstudium umfasst das Studium der Lernbereiche Sprachliche Grundbildung und  Mathematische Grundbildung, des Lernbereichs Natur- und Gesellschaftswissenschaften oder  eines  Unterrichtsfachs und  eines bildungswissenschaftliches Studiums, das�
	(2) Fächer im Sinne von Absatz 1 sind:
	1. Englisch
	2. Musik
	3. Evangelische Religionslehre
	4. Katholische Religionslehre
	5. Sport.
	Strukturierung des Studiums

	(2)   Die inneren Strukturen der Module und die Zahl der zu erwerbenden Leistungspunkte sind in  Modulbeschreibungen geregelt, die Bestandteil der gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 von den Fachbereichen zu erlassenden Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/Fächer si�
	(3)   Die Modulbeschreibungen  legen für jedes Modul des jeweiligen Lernbereichs/Fachs fest, in welchem zeitlichen Turnus es angeboten wird.
	(4)   Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von bestimmten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen Modul oder an mehreren anderen Modulen abhängig sein.
	(5)   Die  Modulbeschreibungen können die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig machen, dass die Bewerberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Lernbereichs/Faches erforderlich sind, verfügt.
	(6)   Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von der vorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls oder dem Bestehen einer Modulteilprüfung desselben Moduls abhängig sein.
	(7)   Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen kann der Nachweis der Erbringung von Studienleistungen gefordert werden. Studienleistungen können insbesondere sein: Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfun�
	(8)   In allen Veranstaltungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Eine Abweichung ist nach Maßgabe der Modulbeschreibung nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.
	Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen
	(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet.
	(2) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet. Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschul�
	(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsa�
	(5) Werden  Leistungen auf Prüfungsleistungen  angerechnet, sind ggfs. die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“�
	(8) Die Entscheidung über Anrechnungen ist den Studierenden spätestens 4 Wochen nach Einreichung der Unterlagen bzw. Stellung des Antrags mitzuteilen.
	§ 15
	Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke
	(1) Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chronischen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung�
	(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der Behindertenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. Sollte in einem Fachbereich keine Konsultierung der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der Behinderten�
	(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behindertenausweise.
	Bestehen der Bachelorprüfung,
	Wiederholung
	(1) Die Bachelorprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 7 und § 10 sowie der  Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/ Fächer alle Module der Lernbereiche/Fächer gemäß § 7, die Module des bildungswissenschaftlichen  Studiums  sowie die Bachelorarbeit �
	(2) Für das Bestehen jeder  Prüfungsleistung im Rahmen von Modulen stehen den Studierenden  drei Versuche zur Verfügung. Die Prüfungsordnungen  für die Fächer können je Modul bis zu zwei weitere Versuche zulassen. Die Prüfungsordnungen für die Fächer könne�
	(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 4 können die Prüfungsordnungen für die Fächer vorsehen, dass ein Modul, dem mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet sind,  dann endgültig nicht bestanden ist, wenn sich nach Ausschöpfung der für die Prüfungsleistungen zur Ver�
	Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Note 0, 7 ist dabei ausgeschlossen.
	(4) Ist die Bachelorarbeit nicht bestanden, kann sie mit einem anderen Thema einmal wiederholt werden. Dabei ist ein neues Thema zu stellen. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen.
	(5)  Ist ein Pflichtmodul endgültig nicht bestanden oder hat die/der Studierende ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Möglichkeit mehr, an seiner Stelle ein anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Bachelorprüfung insgesamt end	
	(6) Über die endgültig nicht bestandene  Bachelorprüfung erhält die/der Studierende einen schriftlichen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid.
	(7)  Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung wird ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen und ggfs. die Noten enthält. Das Zeugnis wird von der Dekanin /dem Dekan/dem Dekanat des zustän	
	Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und
	Ermittlung der Gesamtnote
	(1) Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden:
	(5) Aus den Noten der Module eines Lernbereichs/ Faches wird jeweils eine Fachnote gebildet. Die Prüfungsordnungen für die Lernbereiche/ Fächer regeln das Gewicht, mit dem die Noten der einzelnen Module in die Berechnung der Fachnote eingehen.  Dezimalstel

	bis einschließlich 1,5  = sehr gut;
	(8)  Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 7 wird eine Note nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt.
	§ 18
	Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde
	(1) Hat die/der Studierende das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie/er über die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird aufgenommen:
	(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist.
	(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/dem Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem  Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades  gemäß § 3 beurkundet.
	(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt.
	(5) Das Bachelorzeugnis und die Bachelorurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan/dem  Dekanat des federführenden  Fachbereichs  unterzeichnet und mit dem Siegel der  Westfälischen Wilhelms-Universität  versehen.
	Diploma Supplement

	(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Bachelorstudiums wird der Absolventin/dem Absolventen ein Diploma Supplement mit Transcript of Records ausgehändigt. Das  Diploma Supplement informiert über den individuellen Studienverlauf, absolvierte  Module un�
	(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz insoweit herausgegebenen Empfehlungen erstellt.
	§ 20
	Einsicht in die Studienakten
	Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bek...
	§ 21
	Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
	(1) Eine Prüfungsleistung  gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der Studierende ohne triftige Gründe  nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. Dasselbe gi�
	(2) Die für den Rücktritt  oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen über das zuständige Prüfungsamt der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin/des�
	(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung   durch Täuschung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wer d�
	(4) Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von der Dekanin/dem Dekan unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge�
	Ungültigkeit der Bachelorprüfung
	(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung  getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die Dekanin/ der Dekan/das Dekanat nachträglich das Ergebnis und ggfs. die Noten für diejenigen Prüfungsleistu�
	(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung  nicht erfüllt, ohne dass die/ der Studierende  hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen der Prüfungsleistung  bekannt, wird dieser Mangel durch das Beste�
	(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat die/der �
	(4) Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und damit für die Zulassung zur Bachelorprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des B�
	(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
	(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird ein neues Zeugnis erteilt. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschloss�
	Aberkennung des Bachelorgrades

	Inkrafttreten und Veröffentlichung
	Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekantmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni ) in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die ab  dem Wintersemester 2011/2012 ein Bachelorstudium mit Ausrichtun...
	Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Westfälischen Wilhelms- Universität vom 25. Mai 2011.
	Prof. Dr. Ursula Nelles
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	Geltungsbereich der Rahmenprüfungsordnung
	(1) Diese Rahmenordnung gilt für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wilhelms- Universität innerhalb des Studiums für das Lehramt an Haupt- Real-und Gesamtschulen. Sie  regelt die grundlegenden Strukturen des Bachelorstudiums. Auf ihrer Grundlage un�
	(2) Mit Zustimmung des Rektorats kann eines der Fächer an einer anderen Hochschule studiert  werden, falls es an der Westfälischen Wilhelms-Universität nicht angeboten wird, besondere  Umstände die Kombination mit den gemäß dieser Ordnung studierbaren Fäch�
	Ziel des Studiums
	Das Bachelorstudium für das Lehramt an Haupt-, Real-und Gesamtschulen ist ein grundständiges wissenschaftliches Studium, das zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt. Es vermittelt wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und beru...
	Bachelorgrad
	Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad „Bachelor of Arts“ (B.A.), im Falle des Studiums zweier naturwissenschaftlicher Fächer „Bachelor of Science  (B.Sc.)“ verliehen. Die Verleihung erfolgt durch den Fachbereich der feder...
	§ 4
	Zuständigkeit

	(1) Für die Organisation der Prüfungen in den Fächern sind die Dekaninnen/Dekane oder Dekanate der Fachbereiche, an denen diese Fächer studiert werden können, zuständig. Für die Organisation der Prüfungen innerhalb de bildungswissenschaftlichen  Studiums  �
	(2)  Widersprüche gegen die Bewertung von Prüfungsleistungen sind über das zuständige Prüfungsamt an die Dekanin/den Dekan/das Dekanat des Fachbereichs  zu richten, in dem die Prüfungsleistung erbracht wurde. Sie/Er /Es erlässt den Widerspruchsbescheid.
	Zulassung zur Bachelorprüfung
	(1) Die Zulassung zur Bachelorprüfung erfolgt mit der Einschreibung in zwei Fächern gemäß § 7. Sie steht unter dem Vorbehalt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt.
	(2) Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn die Bewerberin/der Bewerber in einem oder beiden der gewählten Fächer eine Hochschulprüfung oder Staatsprüfung endgültig nicht bestanden hat. Die Prüfungsordnungen für die Fächer können bestimmen, dass dies auc�
	(3) Für die Fächer Musik und Sport sind vor Zulassung zum Studium Prüfungen zur Feststellung der Eignung abzulegen. Das Nähere regeln die Eignungsfeststellungsprüfungsordnungen der Fächer.
	Regelstudienzeit und Studienumfang,
	Gliederung des Studiums

	(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt drei Studienjahre. Ein Studienjahr besteht aus zwei Semestern.
	(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 180 Leistungspunkte zu erwerben. Das Curriculum ist so zu gestalten, dass auf jedes Studienjahr 60 Leistungspunkte entfallen. Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des�
	Bestandteile des Studiums

	1. Biologie
	2. Chemie
	3. Deutsch
	4. Englisch
	5. Französisch
	6. Geographie
	7. Geschichte
	8. Mathematik
	9. Musik
	10. Niederländisch
	11.  Praktische Philosophie
	12.  Physik
	13. Evangelische Religionslehre
	14. Katholische Religionslehre
	15. Sozialwissenschaften
	16.  Sport.
	Als eines der beiden Fächer ist Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Geschichte,  Mathematik, Physik, Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre oder  Sozialwissenschaften zu  wählen.
	(3) Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums setzt den Erwerb von jeweils 64 Leistungspunkten im Rahmen des Studiums von Modulen jeden Fachs, von 42 Leistungspunkten im Rahmen des Studiums von Modulen des bildungswissenschaftlichen  Studiums sowie v�
	Strukturierung des Studiums

	(2)   Die inneren Strukturen der Module und die Zahl der zu erwerbenden Leistungspunkte sind in  Modulbeschreibungen geregelt, die Bestandteil der gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 von den Fachbereichen zu erlassenden Prüfungsordnungen für die Fächer sind.
	(3)   Die Modulbeschreibungen  legen für jedes Modul des jeweiligen Fachs fest, in welchem zeitlichen Turnus es angeboten wird.
	(4)   Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von bestimmten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen Modul oder an mehreren anderen Modulen abhängig sein.
	(5)   Die  Modulbeschreibungen können die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig machen, dass die Bewerberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Faches erforderlich sind, verfügt.
	(6)  Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von der vorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls oder dem Bestehen einer Modulteilprüfung desselben Moduls abhängig sein.
	(7)   Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen kann der Nachweis der Erbringung von Studienleistungen gefordert werden. Studienleistungen können insbesondere sein: Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfun�
	(8)   In allen Veranstaltungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Eine Abweichung ist nach Maßgabe der Modulbeschreibung nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.
	Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen
	(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet.
	(2) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet. Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschul�
	(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsa�
	(5) Werden  Leistungen auf Prüfungsleistungen  angerechnet, sind ggfs. die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“�
	(8) Die Entscheidung über Anrechnungen ist den Studierenden spätestens 4 Wochen nach Einreichung der Unterlagen bzw. Stellung des Antrags mitzuteilen.
	§ 15
	Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke
	(1) Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chronischen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung�
	(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der Behindertenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. Sollte in einem Fachbereich keine Konsultierung der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der Behinderten�
	(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behindertenausweise.
	Bestehen der Bachelorprüfung,
	Wiederholung
	(1) Die Bachelorprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 7 und § 10 sowie der  Prüfungsordnungen für die Fächer alle Module der beiden Fächer gemäß § 7 ,  die Module des bildungswissenschaftlichen Studiums  sowie die Bachelorarbeit mindestens mit der �
	(2) Für das Bestehen jeder  Prüfungsleistung im Rahmen von Modulen stehen den Studierenden  drei Versuche zur Verfügung. Die Prüfungsordnungen  für die Fächer können je Modul bis zu zwei weitere Versuche zulassen. Die Prüfungsordnungen für die Fächer könne�
	(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 4 können die Prüfungsordnungen für die Fächer vorsehen, dass ein Modul, dem mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet sind,  dann endgültig nicht bestanden ist, wenn sich nach Ausschöpfung der für die Prüfungsleistungen zur Ver�
	Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten  Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Note 0, 7 ist dabei ausgeschlossen.
	(4) Ist die Bachelorarbeit nicht bestanden, kann sie mit einem anderen Thema einmal wiederholt werden. Dabei ist ein neues Thema zu stellen. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen.
	(5) Ist ein Pflichtmodul endgültig nicht bestanden oder hat die/der Studierende ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Möglichkeit mehr, an seiner Stelle ein anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Bachelorprüfung insgesamt endg	
	(6) Über die endgültig nicht bestandene  Bachelorprüfung erhält die/der Studierende einen schriftlichen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid.
	(7)  Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung wird ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen und ggfs. die Noten enthält. Das Zeugnis wird von der Dekanin /dem Dekan/dem Dekanat des zustän	
	Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und
	Ermittlung der Gesamtnote
	(1) Alle Prüfungsleistungen  sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden:
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